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I.

20310

Anwendung des Mutterschutzgesetzes auf die 
im Landesdienst beschäftigten Arbeitnehmerinnen

RdErl. d. Finanzministeriums – B 4000 – 1.7 – IV
v. 6.11.2007

Im Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und dem 
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und In-
tegration werden die bisherigen Hinweise zur Anwen-
dung des Mutterschutzgesetzes auf die im Landesdienst 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen in meinem Runderlass 
vom 20. 11. 2003 (SMBl. 20310) durch die folgende Neu-
fassung ersetzt.

Anlass der Neufassung ist die Ablösung des bisherigen 
Tarifrechts durch den TV-L. Die Neufassung berücksich-
tigt darüber hinaus auch zwischenzeitlich eingetretene 
Rechtsänderungen (z. B. Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz) und die neuere Rechtsprechung. Para-
graphenangaben in den Hinweisen ohne Zusatz bezeich-
nen Vorschriften des Mutterschutzgesetzes.

Hinweise zur Durchführung des Mutterschutzgesetzes

1
Zu § 1 (Geltungsbereich)

1.1
Zu den vom Mutterschutzgesetz (MuSchG) erfassten 
 Arbeitsverhältnissen gehören auch Probearbeitsverhält-
nisse, befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeitsver-
hältnisse und Berufsausbildungsverhältnisse (z. B. Aus-
zubildende, Schülerinnen in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Ent-
bindungspflege und Altenpflege) sowie arbeitsrechtlich 
geregelte Praktikantenverhältnisse.

Das Gesetz gilt auch für die Tätigkeit im Rahmen eines 
freiwilligen sozialen Jahres 

(§ 8 des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozi-
alen Jahres i. d. F. der Bekm. vom 15. Juli 2002 – BGBl. I 
S. 2596) und für die Tätigkeit im Rahmen eines freiwilli-
gen ökologischen Jahres (§ 8 des Gesetzes zur Förderung 
eines freiwilligen ökologischen Jahres i. d. F. der Bekm. 
vom 15. Juli 2002 – BGBl. I S. 2600).

1.2
Das MuSchG gilt nicht für Frauen, die in einem selbst-
ständigen Dienstverhältnis, Werkvertragsverhältnis oder 
arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis tätig sind. Es 
gilt ferner nicht für Studentinnen, die in Studienord-
nungen vorgeschriebene Praktika ableisten, und auch 
nicht für Adoptivmütter. Es findet keine Anwendung auf 
Frauen in einem Beamtenverhältnis. Für diese Frauen 
gilt die Verordnung über den Mutterschutz für Beam-
tinnen im Lande Nordrhein-Westfalen (MuSchVB).

2
Zu § 2 (Gestaltung des Arbeitsplatzes)

2.1
Die Durchführung der in den Absätzen 1 bis 3 vorge-
schriebenen Maßnahmen kann dazu führen, dass der 
 Arbeitgeber die Arbeitnehmerin über die eigentlichen 
Arbeitspausen hinaus (§ 4 ArbZG, § 11 JArbSchG) von 
der Arbeit freistellen muss.

2.2
Die Bezahlung des aus Anlass der Maßnahmen nach den 
Absätzen 1 bis 3 ggf. entstehenden Arbeitsausfalls ist im 
Gesetz (mit Ausnahme des § 7 Absatz 2) nicht ausdrück-
lich geregelt. Nach § 616 BGB und entsprechend dem 
Sinn und Zweck des MuSchG darf jedoch durch diese 
Arbeitsunterbrechungen eine Minderung des Arbeitsent-
gelts nicht eintreten.

2.3
Wegen der sich aus § 2 Absatz 4 Nr. 2 ergebenden Ver-
pflichtung des Arbeitgebers wird auf die §§ 1 bis 3 der 
Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz 
vom 15. April 1997 (BGBl. I S. 782) verwiesen, die die 
näheren Einzelheiten hierzu regelt.

3
Zu § 3 (Beschäftigungsverbote für werdende Mütter)

3.1
Das individuelle Beschäftigungsverbot nach Absatz 1 
besteht materiell vom Beginn der Schwangerschaft an. 
Da es sich auf den Gesundheitszustand der Arbeitneh-
merin bezieht, wird es jedoch erst von dem Zeitpunkt an 
wirksam, in dem die Arbeitnehmerin das entsprechende 
ärztliche Zeugnis vorgelegt hat. Die Kosten des Zeug-
nisses hat die Arbeitnehmerin zu tragen, soweit sie nicht 
nach § 196 RVO von der Krankenkasse übernommen 
werden.

Die das Beschäftigungsverbot nach Absatz 1 auslö-
sende Gesundheitsgefährdung muss ursächlich mit der 
Schwangerschaft und deren Auswirkungen zusammen-
hängen. Ist die Schwangere arbeitsunfähig krank, greift 
das individuelle Beschäftigungsverbot nicht. Bestehen 
berechtigte Zweifel, ob das Beschäftigungsverbot tat-
sächlich auf die Schwangerschaft zurückzuführen ist, 
kann ein ärztliches Gutachten angefordert werden.

Während des individuellen Beschäftigungsverbots nach 
Absatz 1 hat die Arbeitnehmerin ggf. im Rahmen des 
§ 11 Anspruch auf Fortzahlung des durchschnittlichen 
Arbeitsentgelts (sog. Mutterschaftslohn) gegen den Ar-
beitgeber.

3.2
Das generelle Beschäftigungsverbot des Absatzes 2 
(Schutzfrist vor der Entbindung) besteht unabhängig 
vom Gesundheitszustand der Beschäftigten und ist zeit-
lich auf die letzten sechs Wochen vor dem mutmaßlichen 
Tag der Entbindung begrenzt. Der Arbeitgeber hat das 
Verbot von sich aus zu beachten, sofern ihm die Schwan-
gerschaft bekannt ist (vgl. § 5 Absatz 1). Bei der Berech-
nung der Schutzfrist ist für den Arbeitgeber der sich aus 
dem nach § 5 vorzulegenden Zeugnis des Arztes oder der 
Hebamme ergebende Entbindungstag bindend; ohne 
Rücksicht darauf, ob sich der Arzt oder die Hebamme 
geirrt haben.

3.3
Das Beschäftigungsverbot des Absatzes 2 ist durch eine 
ausdrückliche Erklärung der Arbeitnehmerin, weiter-
arbeiten zu wollen, abdingbar. Die Erklärung sollte 
schriftlich abgegeben werden; bei einer minderjährigen 
Arbeitnehmerin bedarf sie der Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters. Die Erklärung ist zu den Personal-
akten zu nehmen. Die Arbeitnehmerin sollte darauf hin-
gewiesen werden, dass ihr Anspruch auf Zahlung des 
Mutterschaftsgeldes gem. § 200 Absatz 4 RVO in dem 
Umfang ruht, wie sie aufgrund ihrer freiwilligen Weiter-
arbeit Arbeitsentgelt erhält. Die Bereitschaft zur Weiter-
arbeit kann ohne Angabe von Gründen jederzeit von der 
Arbeitnehmerin widerrufen werden.

3.4
Der Teilnahme von Auszubildenden am Unterricht z. B. 
einer Verwaltungs- oder Berufsschule stehen die Be-
schäftigungsverbote nicht entgegen.

3.5
Die Beschäftigungsverbote nach den Absätzen 1 und 2 
lassen als abschließende gesetzliche Regelung (vgl. § 72 
Abs. 3 und 4 LPVG NRW, § 75 Absatz 3 Eingangssatz 
BPersVG, § 87 Absatz 1 Eingangssatz BetrVG) ein Mit-
bestimmungsrecht des Personalrats bzw. Betriebsrats 
nicht zu; insoweit besteht auch kein Raum für Konkreti-
sierungen oder Ergänzungen durch Dienst- oder Be-
triebsvereinbarungen (vgl. Beschluss des BVerwG vom 
19. Mai 1992 – BVerwG 6 P 5.90).

4
Zu § 4 (Weitere Beschäftigungsverbote)

4.1
Die generellen Beschäftigungsverbote nach § 4 stellen im 
Gegensatz zu dem individuellen Beschäftigungsverbot 
nach § 3 Absatz 1 nicht auf den Gesundheitszustand der 
Arbeitnehmerin ab. Der Arbeitgeber hat daher von sich 
aus zu prüfen, ob eine werdende oder – in den Fällen des 
§ 6 Absatz 3 – stillende Mutter Arbeiten der in § 4 ge-
nannten Art ausübt, ohne dass ein ärztliches Zeugnis 
vorliegt oder die Arbeitnehmerin sich darauf beruft. 
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Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass dem Arbeitge-
ber die Schwangerschaft bekannt ist; vgl. § 5 Absatz 1.

Auf die sich aus den §§ 3 bis 5 der Verordnung zum 
Schutze der Mütter am Arbeitsplatz vom 15. April 1997 
(BGBl. I S. 782) ergebenden zusätzlichen Beschäfti-
gungsverbote wird hingewiesen.

Die Arbeitnehmerin darf auch dann nicht mit verbote-
nen Arbeiten beschäftigt werden, wenn sie auf die Ein-
haltung der Beschäftigungsverbote durch den Arbeitge-
ber ausdrücklich verzichtet. Darf die Arbeitnehmerin 
ihre bisherige Arbeit nicht weiter verrichten, kann sie je-
doch mit anderen zumutbaren Arbeiten beschäftigt wer-
den. Auf den im Arbeitsvertrag bestimmten Tätigkeits-
bereich kommt es dabei nicht an. Lehnt die Arbeitneh-
merin eine zumutbare Umsetzung ab, hat sie weder An-
spruch auf Arbeitsentgelt noch einen Anspruch auf den 
Durchschnittsverdienst nach § 11.

4.2
Ein Mitbestimmungsrecht des Personalrats bzw. Be-
triebsrats durch Abschluss von Dienst- oder Betriebsver-
einbarungen zur Konkretisierung oder Ergänzung der 
Beschäftigungsverbote besteht nicht (vgl. auch Nr. 3.5 
sowie für den Bereich des BetrVG den Beschluss des 
BAG vom 6. Dezember 1983 – 1 ABR 43/81 – AP Nr. 7 zu 
§ 87 BetrVG Überwachung).

5
Zu § 5 (Mitteilungspflicht, ärztliches Zeugnis)

5.1
Die Arbeitnehmerin kann eine bestehende Schwanger-
schaft mündlich oder schriftlich formlos mitteilen. Ab-
satz 1 Satz 1 ist eine Sollvorschrift, das heißt, die Arbeit-
nehmerin ist zwar nicht verpflichtet, dem Arbeitgeber 
unaufgefordert ihren Zustand zu offenbaren, der Arbeit-
geber kann jedoch die ihm nach dem MuSchG oblie-
genden Pflichten nur erfüllen, wenn er Kenntnis von 
der Schwangerschaft bzw. Kenntnis vom Beginn der 
Schwangerschaft und von dem mutmaßlichen Tag der 
Entbindung hat. Die Schwangerschaft ist nur dann dem 
Arbeitgeber mitgeteilt, wenn eine zur Entgegennahme 
dieser Mitteilung dienstlich befugte Person Kenntnis 
 davon erlangt hat.

Eine Arbeitnehmerin, die dem Arbeitgeber das Bestehen 
einer Schwangerschaft mitgeteilt hat, ist verpflichtet, 
den Arbeitgeber unverzüglich zu unterrichten, wenn die 
Schwangerschaft vorzeitig endet (vgl. Urteil des BAG 
vom 13. November 2001 – 9 AZR 590/99 – AP Nr. 37 zu 
§ 242 BGB Auskunftspflicht).

Zum Fragerecht nach dem Bestehen einer Schwanger-
schaft ist auf Folgendes hinzuweisen:

Nach dem Urteil vom 6. Februar 2003 – 2 AZR 621/01 – 
(AP Nr. 21 zu § 611 a BGB) verstößt die Frage nach einer 
Schwangerschaft bei (geplanten) unbefristeten Arbeits-
verhältnissen regelmäßig gegen die Richtlinie 76/207/
EWG. Das vorübergehende Beschäftigungsverbot trete 
bei wertender Einbeziehung des Schutzzwecks der 
Richtlinie zurück, denn nach Ablauf der Schutzfristen 
könne die Frau die vereinbarte Arbeit leisten.

Ergänzend ist auf die Rechtsprechung des EuGH zur 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinzuwei-
sen. Nach dem Urteil vom 03. Februar 2000 – C 207/98 
(AP Nr. 18 zu § 611 a BGB) dürfen die Vorschriften zum 
Schutz der werdenden Mutter keine Nachteile beim Zu-
gang zur Beschäftigung, auch nicht bei der Besetzung ei-
ner unbefristeten Stelle, mit sich bringen. Das Gemein-
schaftsrecht verbiete, eine Schwangere deshalb nicht auf 
eine unbefristete Stelle einzustellen, weil sie für die 
Dauer der Schwangerschaft wegen eines aus ihrem Zu-
stand folgenden gesetzlichen Beschäftigungsverbotes auf 
dieser Stelle von Anfang an nicht beschäftigt werden 
darf. In einem weiteren Urteil (vom 04. Oktober 2001 – 
C 109/00 (AP Nr. 27 zu EWG-Richtlinie Nr. 76/207)) ent-
schied der EuGH, das Gemeinschaftsrecht stehe der Ent-
lassung einer Arbeitnehmerin wegen Schwangerschaft 
entgegen, wenn diese auf bestimmte Zeit eingestellt 
wurde und sie den Arbeitgeber nicht über ihre Schwan-
gerschaft unterrichtet hat, obwohl ihr diese bei Ab-
schluss des Arbeitsvertrages bekannt war, auch wenn 
feststand, dass sie aufgrund ihrer Schwangerschaft wäh-

rend eines wesentliches Teiles der Vertragszeit nicht 
würde arbeiten können.

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) 
liegt eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts auch im Falle einer ungünstigen Behandlung 
einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft 
vor. Dies kann auch Fragen nach der Familienplanung 
einschließen (siehe z. B. Wisskirchen/Bissels in NZA 2007 
S. 169, 173). Nach der amtlichen Begründung zum Ge-
setzentwurf (BT-Drs. 16/1780) wird durch § 3 Absatz 1 
Satz 2 AGG der Rechtsprechung des EuGH Rechnung 
getragen und zugleich Art. 2 VII der Richtlinie 76/207/
EWG umgesetzt.

5.2
Hat der Arbeitgeber die Vorlage eines ärztlichen Zeug-
nisses oder des Zeugnisses einer Hebamme über die be-
stehende Schwangerschaft und den mutmaßlichen Tag 
der Entbindung verlangt (§ 5 Absatz 1 Satz 2), hat der 
die Kosten des Zeugnisses zu ersetzen. Die Kostenerstat-
tungspflicht entfällt, wenn die Krankenkasse die Kosten 
trägt (vgl. hierzu § 196 RVO).

5.3
Der Arbeitgeber hat die zuständige Aufsichtsbehörde 
(vgl. Nr. 20) unverzüglich von der Mitteilung der wer-
denden Mutter zu benachrichtigen. Es ist zweckmäßig, 
in der Mitteilung auch Angaben über die Art der Be-
schäftigung der Arbeitnehmerin zu machen, damit die 
zuständige Aufsichtsbehörde das Vorliegen von Beschäf-
tigungsverboten prüfen kann.

5.4
Der Arbeitgeber darf die ihm zugegangene Mitteilung 
über die Schwangerschaft Dritten nicht unbefugt bekannt 
geben (§ 5 Absatz 1 Satz 4). Eine befugte Unterrichtung 
liegt jedoch vor, wenn der Arbeitgeber die Vorschriften 
des MuSchG ohne Bekanntgabe der Mitteilung nicht er-
füllen könnte (z. B. Unterrichtung der unmittelbaren Vor-
gesetzten zwecks Einhaltung von Beschäftigungsverboten, 
der zuständigen Personen in der Personalstelle und der 
Entgeltzahlungsstelle, des Personalarztes).

Der Personalrat bzw. Betriebsrat kann vom Arbeitgeber 
nicht verlangen, über die Schwangerschaft einer Arbeit-
nehmerin unterrichtet zu werden, wenn diese hierzu 
nicht ihre Einwilligung erteilt hat (vgl. Beschluss des 
BVerwG vom 29. August 1990 – BVerwG 6 P 30.87 – AP 
Nr. 2 zu § 68 BPersVG).

6
Zu § 6 (Beschäftigungsverbote nach der Entbindung)

6.1
Das generelle Beschäftigungsverbot des Absatzes 1 
(Schutzfrist nach der Entbindung) besteht unabhängig 
vom Gesundheitszustand der Arbeitnehmerin. Während 
dieser Schutzfrist darf die Arbeitnehmerin nicht – auch 
nicht mit ihrem Einverständnis – beschäftigt werden; das 
gilt auch für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft.

Eine Ausnahme von diesem absoluten Beschäftigungs-
verbot gilt lediglich für den Fall des Todes des Kindes 
(§ 6 Absatz 1 Satz 3). Verlangt eine Frau, in dem Fall 
vorzeitig wieder beschäftigt zu werden, ruht der An-
spruch auf Mutterschaftsgeld sowie auf Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld für diese Zeit.

6.2
Unter einer „Frühgeburt“ im medizinischen Sinne ist 
eine Entbindung zu verstehen, bei der das Kind ein Ge-
burtsgewicht unter 2500 g hat. Der Entbindung eines 
Kindes mit einem Geburtsgewicht unter 2500 g sind sol-
che Entbindungen gleichzusetzen, bei denen das Kind 
trotz höheren Geburtsgewichts wegen noch nicht voll 
ausgebildeter Reifezeichen (an Rumpf, Haut, Fettpols-
tern, Nägeln, Haaren und äußeren Geschlechtsorganen) 
oder wegen verfrühter Beendigung der Schwangerschaft 
einer wesentlich erweiterten Pflege bedarf; auf die Dauer 
der Schwangerschaft kommt es nicht an (Urteil des BAG 
vom 12. März 1997 – 5 AZR 329/96 – AP Nr. 4 zu § 6 
MuSchG 1968). Die Verlängerung der Schutzfrist bei 
Frühgeburten gilt auch dann, wenn das Kind tot geboren 
worden ist (Urteil des BSG vom 15. Mai 1974 – 3 RK 
16/73 – USK 7439).
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6.3
Die Schutzfristen von 8 bzw. 12 Wochen verlängern sich 
zusätzlich um die Zahl der Tage, um die die Entbindung 
vor dem errechneten Geburtstermin erfolgt ist. Die 
Schutzfristen vor und nach der Geburt müssen zusam-
men immer mindestens 14 Wochen betragen.

Beispiel 1:

Mutmaßlicher 
Entbindungstag

= 8. September

Schutzfrist vor der 
Geburt (§ 3 Absatz 2)

= 28. Juli bis 7. September 
(= 42 Tage)

Letzter Arbeitstag = 27. Juli
Tatsächlicher 
Entbindungstag

= 1. September

In Anspruch genommene 
Schutzfrist

= 28. Juli bis 31. August 
(= 35 Tage)

Nicht in Anspruch 
genommen

= 42 Tage ./. 35 Tage = 
7 Tage

Schutzfrist nach der 
Geburt (§ 6 Absatz 1) 

= 8 Wochen zzgl. 7 Tage

Ende der Schutzfristen = 3. November

Beispiel 2:

Wie Beispiel 1, jedoch handelt es sich um eine Früh-
geburt im medizinischen Sinne.

Schutzfrist nach der 
Geburt (§ 6 Absatz 1)

= 12 Wochen zzgl. 7 Tage

Ende der Schutzfristen = 1. Dezember

6.4
Bei allen vorzeitigen Entbindungen tritt die Verlänge-
rung der Schutzfrist des § 6 Absatz 1 von 8 bzw. 12 Wo-
chen auch dann ein, wenn die Arbeitnehmerin bis zum 
Beginn der (6-wöchigen) Schutzfrist des § 3 Absatz 2 
nicht gearbeitet hat (z. B. weil die Arbeitnehmerin bis 
zum Beginn dieser Schutzfrist arbeitsunfähig krank war 
– mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung oder auf sozial-
versicherungsrechtliches Krankengeld oder sich im Ur-
laub befand). Dies folgt aus § 200 Absatz 3 Satz 2 RVO, 
dessen Geltung sich auf alle Fälle vorzeitiger Entbin-
dung erstreckt.

6.5
Maßgebend für den Beginn der Schutzfrist nach Absatz 
1 ist die Entbindung, deren Zeitpunkt durch die standes-
amtliche Geburtsurkunde nachzuweisen ist. Für die 
 Berechnung der Frist gelten § 187 Absatz 1 und § 188 
Absatz 2 BGB.

6.6
Eine Fehlgeburt löst kein Beschäftigungsverbot nach 
Absatz 1 aus, so dass auch kein Anspruch auf Leistungen 
nach den §§ 13, 14 entsteht. Die mit der Fehlgeburt ggf. 
verbundenen Beschwerden sind als Krankheit anzusehen 
und führen, sofern Arbeitsunfähigkeit besteht, zur Frei-
stellung von der Arbeit und Entgeltfortzahlung nach den 
für den Krankheitsfall geltenden gesetzlichen und tarif-
lichen Bestimmungen.

6.7
Das individuelle Beschäftigungsverbot nach Absatz 2 ist 
von der Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Zeug-
nisses abhängig. Aus dem Zeugnis muss hervorgehen, in-
wieweit die Arbeitnehmerin beschäftigt werden darf. 
Das Beschäftigungsverbot nach Absatz 2 ist nur „in den 
ersten Monaten nach der Entbindung“ gegeben. Im All-
gemeinen wird – in Anlehnung an das Kündigungsverbot 
in § 9 Absatz 1 – von einem Zeitraum von bis zu vier 
 Monaten nach der Entbindung ausgegangen werden 
 können.

Für die Dauer des individuellen Beschäftigungsverbotes 
ist die Arbeitnehmerin vor Verdienstminderungen durch 
die Vorschrift des § 11 geschützt. Sie hat hiernach An-
spruch auf den Durchschnittsverdienst, ohne Rücksicht 
darauf, welche Arbeit sie leistet und welche Arbeitszeit 
eingehalten wird.

6.8
Die generellen Beschäftigungsverbote für werdende 
Mütter nach § 4 gelten nach § 6 Abs. 3 auch für stillende 
Mütter. Nicht anwendbar auf stillende Mütter sind die 
Verbote der Beschäftigung im Stehen und auf Beförde-
rungsmitteln. Stillende Mütter im Sinne des MuSchG 
sind nur Frauen, die nach Ablauf der Schutzfrist des 
 Absatzes 1 ihr Kind noch stillen. Die Vorlage einer Still-
bescheinigung eines Arztes, einer Hebamme, einer 
 Mütterberatungs- oder Säuglingsfürsorgestelle ist nicht 
vorgeschrieben. Auf Verlangen des Arbeitgebers muss 
die Arbeitnehmerin jedoch eine entsprechende Beschei-
nigung vorlegen. Die Kosten dieser Bescheinigung trägt 
der Arbeitgeber.

6.9
Ein Mitbestimmungsrecht des Personalrats bzw. Be-
triebsrats durch Abschluss von Dienst- oder Betriebsver-
einbarungen zur Konkretisierung oder Ergänzung der 
Beschäftigungsverbote besteht nicht (vgl. Nrn. 3.5 und 
4.2).

7
Zu § 7 (Stillzeit)

7.1
Eine Freistellung zum Zwecke des Stillens setzt grund-
sätzlich voraus, dass die Arbeitnehmerin auch eine Ar-
beitsleistung zu erbringen hat (so BAG im Urteil vom 
3. Juli 1985 – 5 AZR 79/84 – AP Nr. 1 zu § 7 MuSchG 
1968). Außerhalb der vorgesehenen Arbeitszeit liegende 
Stillzeiten begründen somit keinen Anspruch auf ent-
sprechende Verminderungen der dienstplanmäßigen 
bzw. betriebsüblichen täglichen Arbeitszeit (so auch 
BVerwG im Urteil vom 30. Juni 1988 – 2 C 60.86 – [DÖD 
1988, 292] bei einer beamteten Lehrerin, die für außer-
halb der vorgesehenen Unterrichtsstunden liegende 
Stillzeiten eine Verminderung ihrer Unterrichtsver-
pflichtung begehrte).

Wird bei einer Lehrerin der Stundenplan so gestaltet, 
dass sie Unterricht nur außerhalb der von ihr gewählten 
Stillzeiten zu erteilen hat, kann sie nicht verlangen, dass 
ihr zusätzlich Arbeitsbefreiung erteilt wird (Willikonsky, 
MuSchG, 2. Auflage, 2007, § 7 RNr. 2).

7.2
Der Arbeitgeber hat die gewährten Stillzeiten wie Ar-
beitszeiten mit dem Verdienst zu bezahlen, der sonst ver-
dient worden wäre (Lohnausfallprinzip). Ist die Arbeit-
nehmerin wegen des Stillens von Akkordlohnarbeit in 
Zeitlohnarbeit umgesetzt worden, ist für die maß-
gebenden Zeiten der durchschnittliche Akkordlohn 
(Leistungslohn) zu zahlen, wenn dieser höher ist als der 
Zeitlohn.

7.3
Der Entgeltfortzahlungsanspruch für Stillzeiten ist un-
abdingbar.

7.4
Es ist nicht ausdrücklich festgelegt, für welchen Zeit-
raum nach der Niederkunft Anspruch auf bezahlte Frei-
stellung zum Stillen besteht. Das LAG Niedersachsen ist 
unter Berücksichtigung des Schrifttums zu § 7 MuSchG 
im Beschluss vom 2. Mai 1983 – 13 Sa 4/83 – sowie im 
Urteil vom 29. Oktober 1987 – 10 Sa 379/87 – (NZA 1988, 
312) zu der Auffassung gekommen, dass nach dem Wil-
len des Gesetzgebers ein Anspruch auf unbestimmte Zeit 
nicht bestehe, sondern in Fällen anormaler langer Fort-
setzung des Stillens die Möglichkeit des Rechtsmiss-
brauchs gegeben sein kann. Das LAG geht davon aus, 
dass der Schutz sich auf das erste Lebensjahr des Kindes 
beschränke, da keine mutterschutzgesetzliche Norm 
(z. B. § 6 Absatz 1 und 2, § 9, § 13 MuSchG) eine arbeits-
rechtliche Vergünstigung für einen längeren Zeitraum 
gewähre. Dies müsse auch für den Anspruch auf bezahlte 
Stillzeit nach § 7 gelten. Das Arbeitsgericht Darmstadt 
hat sich mit Urteil vom 24. August 1983 – 5 Ca 7/83 – 
(ARST 1984, 10) dieser Auffassung angeschlossen. Es hat 
ausgeführt, dass eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Freistellung der stillenden Mütter spätestens dann nicht 
mehr gegeben ist, wenn das Kind das erste Lebensjahr 
vollendet hat.
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7.5
Unabhängig davon bin ich für den Bereich der Landes-
verwaltung damit einverstanden, dass über den Rahmen 
von einem Jahr hinaus Arbeitsbefreiung für Stillzeiten 
gewährt wird, sofern eine ärztliche Bescheinigung die 
Empfehlung ausspricht, weiterhin während der für die 
Arbeitnehmerin geltenden Dienstzeit zu stillen. Diese 
Bescheinigung wird für einen ausreichend langen Zeit-
raum (mindestens ein Viertel Jahr) akzeptiert.

8
Zu § 8 (Mehrarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit)

8.1
Die Beschäftigungsverbote des § 8 gelten für werdende 
Mütter vom Beginn der Schwangerschaft an (vgl. hierzu 
Nr. 3.1) und für stillende Mütter (vgl. hierzu Nr. 6.8).

8.2
Die nach Absatz 2 zulässige Höchstarbeitszeit darf we-
der an einzelnen Tagen noch in der Doppelwoche über-
schritten werden.

Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes ist die Zeit, in der die 
Arbeitnehmerin tatsächlich arbeitet oder dem Arbeitge-
ber auf dessen Weisung zur Arbeitsleistung zur Verfü-
gung steht; dazu gehören Zeiten der Arbeitsbereitschaft 
und des Bereitschaftsdienstes, Stillzeiten während der 
Dauer der Arbeitszeit und Kurzpausen aufgrund der 
Vorschriften des MuSchG. Nicht zur Arbeitszeit gehören 
die gesetzlichen Ruhepausen 
(§ 2 Absatz 1 Satz 1 ArbZG).

8.3
Zur Vermeidung von Mehrarbeit im Sinne des Absatzes 
2 ist die Arbeitszeit der werdenden oder der stillenden 
Mutter ggf. durch Verlängerung der Pausen auf die hier-
nach zulässige Zeit zu verkürzen.

8.4
Darf der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin wegen eines 
Beschäftigungsverbotes nach § 8 auf ihrem bisherigen 
Arbeitsplatz nicht mehr beschäftigen, kann er sie auf 
 einen anderen zumutbaren Arbeitsplatz umsetzen. Lehnt 
die Arbeitnehmerin dies ohne Berechtigung ab, entfällt 
die Verpflichtung, einen möglichen Verdienstausfall 
durch die Zahlung des Durchschnittsverdienstes nach 
§ 11 auszugleichen.

9
Zu § 9 (Kündigungsverbot)

9.1
Der Arbeitgeber darf während des in § 9 festgelegten 
Zeitraumes nicht kündigen. Auch eine Kündigung, die 
während dieses Zeitraumes ausgesprochen und zu einem 
danach liegenden Zeitpunkt wirksam wird, ist unzu-
lässig.

Das Kündigungsverbot gilt nur, wenn die Schwanger-
schaft zum Zeitpunkt der Kündigung schon bestanden 
hat und dem Arbeitgeber bekannt war oder ihm inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mit-
geteilt wurde. 

Geht die Mitteilung über die Schwangerschaft dem Ar-
beitgeber nicht innerhalb der Frist von zwei Wochen 
(Ausschlussfrist) zu oder unterlässt die Arbeitnehmerin 
die Mitteilung, wird das Arbeitsverhältnis durch die 
Kündigung aufgelöst.

Das Überschreiten dieser Frist ist jedoch unschädlich, 
wenn es auf einem von der Arbeitnehmerin nicht zu ver-
tretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich 
nachgeholt wird. Versäumt die Arbeitnehmerin die Frist 
ohne Verschulden, ist sie dafür darlegungs- und beweis-
pflichtig (vgl. Urteil des BAG vom 13. Januar 1982 – 
7 AZR 764/79 – AP Nr. 9 zu § 9 MuSchG 1968).

9.2
Absatz 1 enthält ein absolutes Kündigungsverbot für den 
Arbeitgeber. Verboten sind nicht nur die ordentliche 
Kündigung, sondern auch die fristlose Kündigung und 
die Änderungskündigung. Das Kündigungsverbot ist 
zwingend. Ausnahmen hiervon sind nur in den Fällen 
des Absatzes 3 zulässig.

Die Arbeitnehmerin kann auf den Kündigungsschutz 
nicht verzichten. Der Kündigungsschutz kann auch nicht 
vertraglich ausgeschlossen oder beschränkt werden.

9.3
Eine verbotswidrig erklärte Kündigung ist nichtig (§ 134 
BGB). Das Arbeitsverhältnis und damit der Entgeltan-
spruch der Arbeitnehmerin bestehen fort.

9.4
Ist ein Arbeitsverhältnis rechtswirksam befristet (z. B. 
nach § 30 TV-L), verlängert es sich nicht durch eine 
während des Arbeitsverhältnisses eingetretene Schwan-
gerschaft oder Niederkunft, da § 9 nur vor Kündigungen 
durch den Arbeitgeber und nicht auch vor Beendigungen 
des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen schützt 
(vgl. Urteil des BAG vom 23. Oktober 1991 – 7 AZR 
56/91 – AP Nr. 50 zu § 611 BGB Bühnenengagementsver-
trag). § 2 Absatz 5 des Gesetzes über befristete Arbeits-
verträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz – WissZeitVG) vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) 
und § 1 Absatz 4 des Gesetzes über befristete Arbeitsver-
träge mit Ärzten in der Weiterbildung vom 15. Mai 1986 
(BGBl. I S. 742) sind jedoch ggf. zu beachten.

Die Nichterneuerung eines befristeten Arbeitsvertrages 
steht zwar nicht einer verbotenen Kündigung gleich; 
wenn aber die Nichterneuerung ihren Grund in der 
Schwangerschaft der Arbeitnehmerin hat, kann die un-
terbleibende Anschlussbeschäftigung eine unmittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellen 
und insoweit gegen die EG-Richtlinie 76/207 vom 9. Feb-
ruar 1976 verstoßen (vgl. Urteil des EuGH vom 4. Okto-
ber 2001 – C 438/99 – AP Nr. 3 zu EWG-Richtlinie 
Nr. 92/85).

9.5
Kündigt eine schwangere Frau ihrerseits das Arbeitsver-
hältnis (Eigenkündigung), muss der Arbeitgeber nach 
Absatz 2 die zuständige Aufsichtsbehörde (§ 20) unver-
züglich von der Kündigung unterrichten. Dies gilt 
ebenso, wenn das Arbeitsverhältnis durch Auflösungs-
vertrag beendet wird. Eine Verletzung der vorgenannten 
Mitteilungspflicht führt bei einer Eigenkündigung der 
schwangeren Arbeitnehmerin nicht zur Unwirksamkeit 
der Kündigung und nicht zur Beschäftigungspflicht über 
den durch die Kündigung bestimmten Zeitraum hinaus 
(vgl. Urteile des BAG vom 19. August 1982 – 2 AZR 
116/81 – AP Nr. 10 zu § 9 MuSchG 1968 – und vom 6. 
Februar 1992 – 2 AZR 408/91 – AP Nr. 13 zu § 119 BGB).

Die Unkenntnis der Arbeitnehmerin von einer im Zeit-
punkt des Ausspruchs einer Eigenkündigung bestehen-
den Schwangerschaft rechtfertigt in der Regel keine Irr-
tumsanfechtung (vgl. Urteil des BAG vom 6. Februar 
1992 – 2 AZR 408/91 – AP Nr. 13 zu § 119 BGB).

10
Zu § 10 (Erhaltung von Rechten)

10.1
Das Sonderkündigungsrecht gem. § 10 Absatz 1 zum 
Ende der Schutzfrist nach der Entbindung schließt nicht 
aus, dass die Arbeitnehmerin auch zu einem anderen 
Zeitpunkt während der Schwangerschaft oder der 
Schutzfrist ihr Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch 
(durch fristgerechte Kündigung oder durch Auflösungs-
vertrag) beendet. In diesem Falle gilt Absatz 2 nicht.

Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum Ende 
der Elternzeit enthält § 19 BEEG besondere Vor-
schriften.

10.2
Das Sonderkündigungsrecht des § 10 ist durch arbeits-
vertragliche Vereinbarung nicht abdingbar.

10.3
Urlaub, der wegen der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nicht mehr als Freizeit gewährt werden kann, ist 
abzugelten. In diesem Sinne kann Urlaub auch dann 
nicht gewährt werden, wenn es der Arbeitnehmerin nach 
den Gesamtumständen nicht zuzumuten ist, den Urlaub 
anzutreten (z. B. während der Schutzfristen). Die Abgel-
tung richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen (§ 26 
Absatz 2 TV-L i. V. m. § 7 Absatz 4 des Bundesurlaubs-
gesetzes).
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10.4
Unter „Betrieb“ im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist nicht 
z. B. das Land als Arbeitgeber, sondern die Dienststelle 
im Sinne des Personalvertretungsgesetzes zu verstehen.

Satz 1 gilt nicht, wenn die ausgeschiedene Arbeitneh-
merin in der Zwischenzeit bei einem anderen Arbeitge-
ber beschäftigt war (Absatz 2 Satz 2); dabei kommt es 
nicht auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses und nicht 
auf den zeitlichen Umfang der Beschäftigung bei dem 
anderen Arbeitgeber an. Eine zwischenzeitliche Beschäf-
tigung bei einer anderen Dienststelle desselben Arbeit-
gebers ist unschädlich, ebenso eine selbstständige Tätig-
keit oder ein Heimarbeitsverhältnis.

10.5
Absatz 2 gewährt keinen Rechtsanspruch auf Wiederein-
stellung oder auf Freihalten des Arbeitsplatzes. Die Ar-
beitnehmerin sollte hierauf vorsorglich hingewiesen wer-
den. Einem Antrag auf Wiedereinstellung sollte nach 
Möglichkeit im Rahmen freier Stellen und unter Berück-
sichtigung der dienstlichen oder betrieblichen Bedürf-
nisse entsprochen werden.

11
Zu § 11 (Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten)

11.1
Muss die Arbeitnehmerin wegen eines der in § 11 Abs. 1 
genannten Beschäftigungsverbote teilweise oder völlig 
mit der Arbeit aussetzen oder die Beschäftigungsart oder 
die Entlohnungsart wechseln (z. B. Arbeitsplatzwechsel, 
Wegfall von Prämienarbeit, Wegfall von Bereitschafts-
dienst) und tritt dadurch eine Verdienstminderung ein, 
hat der Arbeitgeber mindestens den gesetzlich bestimm-
ten Durchschnittsverdienst zu zahlen.

Ein Anspruch auf die Leistungen nach § 11 besteht nur, 
wenn allein das Beschäftigungsverbot für die Nichtleis-
tung der Arbeit ursächlich ist. Ist die Arbeitnehmerin ar-
beitsunfähig krank, so löst ein für denselben Zeitraum 
angeordnetes ärztliches Beschäftigungsverbot (§ 3 Ab-
satz 1) keinen Anspruch auf die Leistungen nach § 11 
aus (vgl. BAG, Urteile vom 22. März 1995 – 5 AZR 874/93 
– AP Nr. 12 zu § 11 MuSchG 1968 –, vom 5. Juli 1995 – 
5 AZR 135/94 – AP Nr. 7 zu § 3 MuSchG 1968 –, vom 12. 
März 1997 – 5 AZR 766/95 – AP Nr. 10 zu § 3 MuSchG 
1968 -, vom 1. Oktober 1997 – 5 AZR 685/96 – AP Nr. 11 
zu § 3 MuSchG 1968 – und vom 13. Februar 2002 – 
5 AZR 588/00 – AP Nr. 22 zu § 11 MuSchG 1968). In 
 diesem Fall ist ggf. das Entgelt im Krankheitsfall fort-
zuzahlen (§§ 21, 22 TV-L).

Der Anspruch auf das Durchschnittsentgelt endet mit 
dem Tage, der dem Beginn der Schutzfrist nach § 3 
Abs. 2 vorangeht.

11.2
Bemessungszeitraum für die Berechnung des Durch-
schnittsverdienstes sind nach Absatz 1 Satz 1 die drei 
letzten Monate vor Beginn des Monats, in dem die 
Schwangerschaft eingetreten ist.

Bestand die Schwangerschaft bereits bei Beginn des Ar-
beitsverhältnisses, ist der Durchschnittsverdienst der 
ersten drei Kalendermonate der Beschäftigung maßge-
bend (Absatz 1 Satz 3).

Liegen zwischen dem Beginn des Arbeitsverhältnisses 
und der Kenntnis der Schwangerschaft keine vollen drei 
Kalendermonate, verkürzt sich der Berechnungszeitraum 
(Absatz 1 Satz 4) wie folgt:

a)  Ist nach Beginn des Arbeitsverhältnisses und dem 
mutmaßlichen Beginn der Schwangerschaft nicht der 
volle Bezugszeitraum verstrichen, ist der kürzere – 
tatsächlich vorhandene – Zeitraum der Berechnung 
zugrunde zu legen.

b)  Hat die Arbeitnehmerin das Arbeitsverhältnis bereits 
schwanger begonnen und hat ihr Arbeitsverhältnis 
bei Einsetzen der Beschäftigungsverbote noch keine 
vollen drei Kalendermonate gedauert, ist die – 
kürzere – Zeit zwischen dem Beginn des Arbeitsver-
hältnisses und dem Wirksamwerden der Beschäfti-
gungsverbote Berechnungszeitraum.

Der im Gesetz bestimmte Zeitraum bleibt auch dann für 
die Berechnung des Durchschnittsverdienstes maßge-
bend, wenn die Arbeitnehmerin vorher oder nachher er-
heblich mehr oder weniger verdient hat.

Im maßgebenden Bemessungszeitraum liegende Zeiten, 
in denen kein Arbeitsverdienst erzielt wurde, bleiben 
nach Absatz 1 Satz 5 bei der Berechnung außer Betracht. 
Das bedeutet, dass solche Zeiten nicht in den Divisor 
aufgenommen werden dürfen. Zeiten im Sinne dieser 
Vorschrift können ganze Kalendermonate, aber auch 
einzelne Arbeitstage sein. Zu den Zeiten, in denen kein 
Arbeitsverdienst erzielt wurde, gehört auch die Eltern-
zeit, solange während der Elternzeit keine Beschäftigung 
ausgeübt worden ist. Wird während der Elternzeit eine 
zulässige Teilzeitbeschäftigung ausgeübt, bleiben bei der 
Berechnung des Durchschnittsverdienstes für nach Ab-
lauf der Elternzeit liegende Zeiten sowohl der während 
der Teilzeitbeschäftigung erzielte Arbeitsverdienst als 
auch die Zeit der Teilzeitbeschäftigung außer Ansatz. 
Das Urlaubsentgelt sowie das vom Arbeitgeber gezahlte 
Entgelt im Krankheitsfall ist Arbeitsverdienst im Sinne 
dieser Vorschrift. Müssen mehr als zwei Monate unbe-
rücksichtigt bleiben, so dass für die Durchschnittsbe-
rechnung weniger als ein Monat übrig bleibt, in dem Ar-
beitsverdienst zugestanden hat, muss der nach dem 
Wortlaut des Gesetzes an sich allein maßgebende Zeit-
raum ausnahmsweise durch einen anderen Zeitraum er-
setzt werden. In diesen Fällen ist der maßgebende Zeit-
raum so weit wie erforderlich, aber nicht weiter als nach 
dem Sinn und Zweck der Vorschrift notwendig, zurück-
zuverlegen. Der Ersatzzeitraum muss ebenfalls mindes-
tens einen vollen Monat, wenn es zur Erlangung eines 
geeigneten Ergebnisses unumgänglich ist, einen entspre-
chend längeren Zeitraum umfassen (vgl. Urteile des BAG 
vom 15. Januar 1969 – 3 AZR 305/68 – AP Nr. 1 zu § 11 
MuSchG 1968 – und vom 8. September 1978 – 4 AZR 
417/77 – AP Nr. 8 zu § 11 MuSchG 1968).

Wird eine Arbeitnehmerin während der Schutzfrist nach 
§ 6 Absatz 1 oder einer sich unmittelbar anschließenden 
Elternzeit erneut schwanger, sind für die Berechnung 
des nach Ablauf der Schutzfrist bzw. der Elternzeit bis 
zum Beginn der neuen Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 ggf. 
zu gewährenden Durchschnittsverdienstes die letzten 
drei Kalendermonate vor dem Beginn der auf der voran-
gegangenen Schwangerschaft beruhenden Schutzfrist 
des § 3 Absatz 2 zugrunde zu legen.

Tritt die Schwangerschaft während der Zeit eines Son-
derurlaubs ohne Fortzahlung des Entgelts ein, sind Be-
messungszeitraum des nach dem Ende des Sonderur-
laubs bis zum Beginn der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 
ggf. zu gewährenden Durchschnittsverdienstes die letz-
ten drei Kalendermonate vor Beginn des Monats, in dem 
der Sonderurlaub angetreten worden ist.

Wird eine Arbeitnehmerin während einer Elternzeit, in 
der sie eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung 
leistet, erneut schwanger, sind für die Berechnung des bis 
zum Beginn der neuen Schutzfrist nach § 3 Absatz 2, 
längstens jedoch bis zur Beendigung dieser Teilzeitbe-
schäftigung, ggf. zu gewährenden Durchschnittsverdiens-
tes die letzten drei Kalendermonate der Teilzeitbeschäfti-
gung vor Beginn der erneuten Schwangerschaft zugrunde 
zu legen. Liegen zwischen dem Beginn der elterngeldun-
schädlichen Teilzeitbeschäftigung und der Kenntnis der 
erneuten Schwangerschaft keine vollen drei Kalendermo-
nate, ist der Berechnungszeitraum in entsprechender An-
wendung des § 11 Absatz 1 Satz 3 bis 5 zu ermitteln; vgl. 
hierzu die vorstehenden Hinweise in den Absätzen 2 bis 5. 
Für die Berechnung des ggf. nach Ablauf der Elternzeit zu 
gewährenden Durchschnittsverdienstes gelten die Hin-
weise in dem vorhergehenden Absatz 6.

Wird eine Arbeitnehmerin nach Ablauf der Elternzeit 
oder eines Sonderurlaubs ohne Fortzahlung des Entgelts 
erneut schwanger und liegen zwischen der Arbeitsauf-
nahme und der Kenntnis der Schwangerschaft keine 
vollen drei Kalendermonate, ist der Berechnungszeit-
raum nach den Hinweisen in den vorhergehenden Absät-
zen 3 Buchstabe a und b zu ermitteln.

11.3
Durchschnittsverdienst im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
ist der Verdienst, den die Arbeitnehmerin in dem im Ge-
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setz bestimmten maßgebenden Berechnungszeitraum 
(vgl. Nr. 11.2) durch ihre Arbeitsleistung tatsächlich er-
zielt hat, nicht der Verdienst, der ihr in diesem Zeitraum 
zugeflossen ist (BAG, Urteile vom 28. November 1984 – 5 
AZR 243/83 – AP Nr. 10 zu § 11 MuSchG 1968 – und vom 
6. März 1985 – 5 AZR 523/83 – AP Nr. 11 zu § 11 
MuSchG 1968). Ein Verdienst in diesem Sinne ist jedoch 
nicht erzielt worden, wenn die erbrachte Arbeitsleistung 
durch einen tariflich vorgesehenen Freizeitausgleich 
(z. B. Überstundenausgleich, Freizeitausgleich für Be-
reitschaftsdienst) abgegolten worden ist, da in den  Fällen 
des Freizeitausgleichs Geldleistungen ganz oder teil-
weise nicht mehr zustehen und somit eine Verdienstmin-
derung, die nach § 11 Absatz 1 Satz 1 auszugleichen 
wäre, nicht eintreten kann (vgl. Urteil des LAG Baden-
Württemberg vom 12. Mai 1993 – 3 Sa 49/93 – ZTR 1993, 
508).

Bei der Ermittlung des maßgebenden Durchschnittsver-
dienstes sind neben dem Tabellenentgelt alle im Bemes-
sungszeitraum erzielten Zulagen, Entgelte für Über-
stunden, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sowie 
Zeitzuschläge zu berücksichtigen. Bei den unständigen 
Entgeltbestandteilen im Sinne des § 24 Absatz 1 Satz 4 
TV-L ist von den Beträgen auszugehen, die im Berech-
nungszeitraum aufgrund tatsächlich erbrachter Arbeits-
leistungen ohne Berücksichtigung des Zeitpunkts ihrer 
 Fälligkeit erzielt worden wären (vgl. BAG, Urteile vom 
28. November 1984 – 5 AZR 243/83 – AP Nr. 10 zu § 11 
MuSchG 1968 – und vom 6. März 1985 – 5 AZR 523/83 – 
AP Nr. 11 zu § 11 MuSchG 1968).

Zum Durchschnittsverdienst gehören auch die vermö-
genswirksamen Leistungen nach § 23 Absatz 1 TV-L so-
wie vermögenswirksam angelegte Teile des Arbeitslohnes 
nach den §§ 10, 11 des Fünften Vermögensbildungs-
gesetzes. Aufwandsentschädigungen sind nur dann zu 
berücksichtigen, wenn sie in festen Monatsbeträgen 
 gewährt werden und wenn der Aufwand während der 
Zeit der Beschäftigungsverbote weiterbesteht.

In die Durchschnittsberechnung sind Jahressonderzah-
lungen und anderes einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 
weder ganz noch zeitanteilig einzubeziehen.

In der maßgebenden Zeit ohne Rechtsgrund geleistete 
Überzahlungen sind bei der Durchschnittsberechnung 
auszuklammern. Unterbliebene, aber schon geschuldete 
Leistungen sind mit zu berücksichtigen.

11.4

Bleibt in einem Kalendermonat das für die Zeit eines Be-
schäftigungsverbotes (vgl. Nr. 11.1) nach § 24 TV-L zu-
stehende tarifliche Entgelt hinter dem für diese Zeit zu-
stehenden Durchschnittsverdienst zurück, ist der Unter-
schiedsbetrag (Ausgleichsbetrag nach § 11 Absatz 1 Satz 
1) in entsprechender Anwendung des § 24 Absatz 1 Satz 
4 TV-L wie ein unständiger Entgeltbestandteil zu behan-
deln und in dem zweiten, auf die Entstehung dieses An-
spruchs folgenden Kalendermonat zu zahlen (vgl. BAG, 
Urteile vom 28. November 1984 – 5 AZR 243/83 – AP 
Nr. 10 zu § 11 MuSchG 1968 – und vom 6. März 1985 – 
5 AZR 523/83 – AP Nr. 11 zu § 11 MuSchG 1968). Aus 
den Urteilen des BAG vom 28. November 1984 und vom 
6. März 1985 folgt ferner, dass der Ausgleichsbetrag 
nach § 11 Absatz 1 Satz 1 auch noch nach Beginn der 
Schutzfristen (§ 3 Absatz 2, § 6 Absatz 1) in Kalender-
monaten zu zahlen ist, in denen der Arbeitnehmerin 
 bereits Mutterschaftsgeld (vgl. Nr. 13) zusteht. Wegen 
der steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungs-
rechtlichen Behandlung der während des Bezugs von 
Mutterschaftsgeld gezahlten Ausgleichsbeträge vgl. Nr. 
11.10.

Hat die Arbeitnehmerin nach Ablauf der Schutzfrist des 
§ 6 Absatz 1 die Arbeit wieder aufgenommen, ist sie aber 
nach ärztlichem Zeugnis in den ersten Monaten nach der 
Entbindung noch nicht voll leistungsfähig oder stillt sie 
ihr Kind und hat sie aus einem dieser Gründe für diese 
Zeit wiederum Anspruch auf den Durchschnittsverdienst 
(§ 11 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 und 
3), ist der Ausgleichsbetrag auch in diesen Fällen wie ein 
unständiger Entgeltbestandteil zu behandeln und erst in 
dem zweiten auf die Entstehung dieses Anspruchs fol-
genden Kalendermonat zu zahlen.

11.5
Nimmt die Arbeitnehmerin während der Zeit eines Be-
schäftigungsverbotes (vgl. Nr. 11.1) Urlaub oder wird sie 
infolge Unfalls oder Erkrankung arbeitsunfähig, setzt sie 
für diese Zeit nicht wegen der Schwangerschaft oder 
Mutterschaft, sondern aus anderen Gründen mit der Ar-
beit aus. Ein Anspruch nach § 11 steht ihr für diese Zeit 
deshalb nicht zu (vgl. BAG, Urteile vom 22. März 1995 – 
5 AZR 874/93 – AP Nr. 12 zu § 11 MuSchG 1968 – und 
vom 5. Juli 1995 – 5 AZR 135/94 – AP Nr. 7 zu § 3 
MuSchG 1968). Sie hat für diese Zeit Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung nach § 22 Absatz 1 und §§ 26 und 27 
TV-L. Auf die Regelung in § 24 Absatz 1 Satz 4 TV-L, 
wonach auch der Tagesdurchschnitt nach § 21 TV-L am 
Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf seine Ent-
stehung folgt, fällig ist, wird besonders hingewiesen.

11.6
Der Ausgleichsbetrag nach § 11 Absatz 1 Satz 1 wird im 
zweiten Kalendermonat, der dem Monat folgt, in dem 
der Anspruch entstanden ist, fällig (vgl. Nr. 11.4). Er ist 
auch in Kalendermonaten zu zahlen, in denen ein An-
spruch auf tarifliches Entgelt nicht besteht.

11.7
Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur 
sowie bestimmte dauerhafte Verdienstkürzungen sind 
nach Maßgabe des Absatzes 2 zu berücksichtigen.

Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur 
im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 sind z. B. allgemeine Er-
höhungen der Tabellenentgelte, die Eingruppierung in 
eine höhere Entgeltgruppe und die Gewährung des 
 Tabellenentgelts aus einer höheren Stufe. Sind solche 
Erhöhungen während oder nach Ablauf des Bemessungs-
zeitraumes, jedoch vor dem Tage eingetreten, von dem 
an Anspruch auf Weiterzahlung des Durchschnittsver-
dienstes besteht, ist der Durchschnittsverdienst so zu be-
rechnen, als hätte die Erhöhung schon für den gesamten 
Berechnungszeitraum gegolten. Sind diese Erhöhungen 
dagegen erst während des Bezuges des Durchschnitts-
verdienstes eingetreten, sind sie erst vom Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens an zu berücksichtigen.

Von einer Verdiensterhöhung nicht nur vorübergehender 
Natur ist auch dann auszugehen, wenn sich das Entgelt 
für den Bereitschaftsdienst während oder nach Ablauf 
des Berechnungszeitraums dadurch erhöht hat bzw. er-
höhen würde, dass der Bereitschaftsdienst einer höheren 
Stufe zugewiesen worden ist.

Ist eine Arbeitnehmerin innerhalb des dreimonatigen 
Berechnungszeitraums erstmals zur Leistung von Bereit-
schaftsdienst herangezogen worden, handelt es sich bei 
dem für den Bereitschaftsdienst gewährten Entgelt um 
eine Verdiensterhöhung nicht nur vorübergehender Na-
tur, wenn die erbrachte Leistung auf einer allgemeinen 
Anordnung des Arbeitgebers und nicht auf einer auf die 
Arbeitnehmerin beschränkten Vereinbarung beruht und 
die Leistung regelmäßig und über einen längeren Zeit-
raum hinweg gefordert wird (Urteil des BAG vom 25. 
Mai 1983 – 5 AZR 22/81 –). Entsprechendes gilt für 
Nachtdienst, Sonntagsdienst und Feiertagsdienst, und 
zwar auch soweit dadurch Wechselschicht- oder Schicht-
arbeit eingeschränkt wird.

Hat der Arbeitgeber vor Eintritt der Schwangerschaft 
festgelegt, dass eine Arbeitnehmerin von einem bestimm-
ten Zeitpunkt an fortlaufend Nachtdienst, Sonntags-
dienst, Feiertagsdienst oder Bereitschaftsdienst zu leis-
ten hat und kann sie diese Dienste dann jedoch wegen 
der Beschäftigungsverbote nach § 8 nicht aufnehmen, ist 
das für diese Dienste zu zahlende Entgelt bei der Berech-
nung des Durchschnittsverdienstes als Verdiensterhö-
hung nicht nur vorübergehender Natur zu berücksich-
tigen (Urteil des BAG vom 8. August 1990 – 5 AZR 
584/89 – AP Nr. 13 zu § 11 MuSchG 1968). Dies gilt auch 
für Nachtdienst, Sonntagsdienst und Feiertagsdienst, so-
weit dadurch Wechselschicht- oder Schichtarbeit einge-
schränkt wird.

Verdienstkürzungen sind nur dann zu berücksichtigen, 
wenn sie „dauerhaft“ sind und ihre Ursache nicht in 
einem mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbot 
(z. B. nach § 3 Absatz 1, § 4 oder § 8) oder in Kurzarbeit, 
Arbeitsausfall oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis 
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haben. Als dauerhafte Verdienstkürzungen kommen z. B. 
in Betracht: Wegfall von Besitzstandszulagen (z. B. nach 
§ 11 TVÜ-Länder), Zuweisung des Bereitschaftsdienstes 
für alle Arbeitnehmer einer Organisationseinheit zu 
 einer niedrigeren Stufe (siehe hierzu auch das Urteil des 
BAG vom 20. September 2000 

– 5 AZR 924/98 – AP Nr. 17 zu § 11 MuSchG 1968 –, das 
noch vor der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in 
§ 11 Absatz 2 Satz 3 durch das am 20. Juni 2002 in Kraft 
getretene Zweite Gesetz zur Änderung des Mutterschutz-
rechts vom 16. Juni 2002 – BGBl. I S. 1812 – ergangen 
ist). Werdende bzw. stillende Mütter sollen durch den 
Arbeitsausfall infolge der Beschäftigungsverbote finan-
ziell nicht schlechter gestellt werden; Verdienstminde-
rungen, die auch ohne Schwangerschaft oder Entbin-
dung entstanden wären, haben sie jedoch hinzunehmen.

11.8
Eine Arbeitnehmerin, die sich ausdrücklich zur Arbeits-
leistung während der Schutzfrist vor der Entbindung 
(§ 3 Absatz 2) bereit erklärt, hat während der Schutzfrist 
– weil sie während dieser Zeit Mutterschaftsgeld bezie-
hen könnte – keinen Anspruch auf Weiterzahlung des 
Durchschnittsverdienstes, sondern erhält das für die tat-
sächlich geleistete Arbeit zustehende Entgelt. Die Ar-
beitnehmerin hat auch dann lediglich Anspruch auf das 
ihr zustehende Entgelt, wenn das Arbeitsentgelt geringer 
ist als das Mutterschaftsgeld zuzüglich eines ggf. zu zah-
lenden Zuschusses zum Mutterschaftsgeld. Das Gleiche 
gilt, wenn eine Arbeitnehmerin, deren Kind verstorben 
ist, während der Schutzfrist nach der Entbindung auf-
grund des § 6 Absatz 1 Satz 3 bereits wieder beschäftigt 
werden will. 

11.9
Bei der Berechnung des Tagesdurchschnitts der nicht in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile nach 
§ 21 Satz 2 TV-L sind die im maßgebenden Berechnungs-
zeitraum gemäß § 11 zustehenden Ausgleichsbeträge zu 
berücksichtigen (BAG, Urteil vom 6. März 1985 – 5 AZR 
523/83 – AP Nr. 11 zu § 11 MuSchG 1968). Dies gilt je-
doch nicht für den Teil der Ausgleichsbeträge nach § 11, 
der als Ausgleich für solche unständigen Entgeltbestand-
teile gezahlt wird, die nicht in die Durchschnittsberech-
nung eingehen dürfen (wie z. B. Entgelte für Überstun-
den und Mehrarbeit). 

11.10
Der Ausgleichsbetrag nach § 11 ist steuerpflichtiger 
 Arbeitslohn und damit sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsentgelt und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
Steuerpflichtig sind dabei auch die im Durchschnittsver-
dienst enthaltenen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeit, die bei tatsächlicher Arbeitsleistung 
gemäß § 3 b EStG nicht der Steuerpflicht unterliegen 
(Urteil des BFH vom 24. Oktober 1984 – VI R 199/80 – 
BlStSozArbR 8/1985 S. 127).

Der Ausgleichsbetrag nach § 11, der in entsprechender 
Anwendung des § 24 Absatz 1 Satz 4 TV-L mit einer 
zeitlichen Verzögerung von zwei Monaten in Kalender-
monaten gezahlt wird, für die der Arbeitnehmerin an-
sonsten nur Mutterschaftsgeld und ggf. der Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld zustehen, ist sozialversicherungs-
rechtlich als nachträglich gezahltes Arbeitsentgelt zu be-
handeln. Das gilt auch für unständige Entgeltbestand-
teile, die wegen des § 24 Absatz 1 Satz 4 TV-L noch nach 
Beginn der Mutterschutzfrist gezahlt werden.

Der Ausgleichsbetrag nach § 11 und die unständigen 
Entgeltbestandteile sind zum Zwecke des Beitragsein-
zugs jeweils dem Kalendermonat zuzuordnen, in dem die 
Ansprüche entstanden sind (Beitragsneuberechnung der 
bereits abgerechneten Lohnabrechnungszeiträume); die 
Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben 
jedoch aus Vereinfachungsgründen auch zugelassen, dass 
dann, wenn in dem gesamten Lohnabrechnungszeitraum, 
in dem die unständigen Entgeltbestandteile ausgezahlt 
werden, keine Beitragspflicht besteht, die unständigen 
Entgeltbestandteile dem Arbeitsentgelt des vorausge-
gangenen Lohnabrechnungszeitraumes oder, wenn auch 
im vorausgegangenen Lohnabrechnungszeitraum Bei-
tragsfreiheit bestanden hat, dem davor liegenden Ab-
rechnungszeitraum zugeordnet werden (vgl. Punkt 5 der 
Niederschrift über die Besprechung am 5./6. März 1986).

11.11
Der Ausgleichsbetrag nach § 11 kann auch neben dem 
Mutterschaftsgeld zu zahlen sein (vgl. Nr. 11.10 Absatz 2 
Satz 1). Die Vorschrift des § 200 Absatz 4 Satz 1 RVO 
über das Ruhen des Anspruchs auf Mutterschaftsgeld, 
wenn und soweit Arbeitsentgelt gezahlt wird, greift hier 
nicht ein, weil sich dieses Ruhen nur auf Arbeitsentgelt 
bezieht, das die Arbeitnehmerin durch Arbeitsleistungen 
erwirbt, die sie während der Beschäftigungsverbote er-
bringt, oder das ihr sonst für die Zeit der Schutzfristen 
gewährt wird (vgl. BAG, Urteil vom 6. März 1985 – 5 
AZR 523/83 – AP Nr. 11 zu § 11 MuSchG 1968). Satz 1 
gilt entsprechend für unständige Entgeltbestandteile, die 
neben dem Mutterschaftsgeld gezahlt werden (vgl. 
Nr. 11.10 Absatz 2 Satz 2).

12
Nicht besetzt.

13
Zu § 13 (Mutterschaftsgeld)

13.1
Für Arbeitnehmerinnen, die Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse sind – auch freiwillig versicherte Mit-
glieder nach § 9 SGB V – gelten die Vorschriften der 
Reichsversicherungsordnung (§ 200 RVO) unmittelbar. 
§ 13 Absatz 1 ist insoweit nur deklaratorisch. Die Zah-
lung des Mutterschaftsgeldes erfolgt durch die Kranken-
kasse, bei der die Frau im Zeitpunkt des Beginns der 
Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 versichert ist. Der Höchst-
betrag für jeden Kalendertag beträgt 13 Euro (§ 200 Ab-
satz 2 Satz 3 RVO).

Für Arbeitnehmerinnen, die nicht Mitglied einer gesetz-
lichen Krankenkasse sind (weil sie z. B. bei einem priva-
ten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind 
oder eine nur geringfügige Beschäftigung im Sinne der 
§§ 8, 8 a SGB IV ausüben), gelten die Vorschriften der 
RVO infolge der Verweisung in § 13 Absatz 2 entspre-
chend, jedoch mit der Maßgabe, dass das Mutterschafts-
geld für die Zeit der Schutzfristen (§ 3 Absatz 2 und § 6 
Absatz 1) insgesamt höchstens 210 Euro beträgt. Das 
Mutterschaftsgeld wird ihnen zu Lasten des Bundes 
durch das Bundesversicherungsamt gezahlt.

13.2
Der Arbeitgeber hat den für die Zahlung des Mutter-
schaftsgeldes zuständigen Krankenkassen (bei Arbeit-
nehmerinnen, die Mitglied einer gesetzlichen Kranken-
kasse sind) bzw. dem Bundesversicherungsamt (bei Ar-
beitnehmerinnen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse sind) auf Anforderung unverzüglich die 
Angaben zu machen, die für die Berechnung der Höhe 
des Mutterschaftsgeldes benötigt werden. Dazu gehören 
insbesondere Angaben über die Höhe des Arbeitsentgelts 
während des Berechnungszeitraums.

Frauen, die das Mutterschaftsgeld beantragen (vgl. § 19 
SGB IV) haben gemäß § 60 Absatz 1 SGB I alle Tatsa-
chen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und 
müssen auf Verlangen des Leistungsträgers Beweisur-
kunden vorlegen (z. B. standesamtliche Geburtsurkunde 
des Kindes).

13.3
Ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld ist auch gegeben, 
wenn im Falle eines bestehenden Beschäftigungsverhält-
nisses während einer noch nicht beendeten Elternzeit 
eine weitere Schutzfrist eintritt.

Dagegen haben Arbeitnehmerinnen, die von ihrem Ar-
beitgeber unbezahlten Urlaub (z. B. nach § 28 TV-L) er-
halten haben, nach dem Urteil des BSG vom 8. März 
1995 – 1 RK 10/94 – (DOK 1995, 453) mit Beginn einer 
(erneuten) Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 
1 grundsätzlich keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld. 
Endet im Verlauf der Schutzfrist der unbezahlte Urlaub, 
so besteht nach dem Urteil des BAG vom 25. Februar 
2004 – 5 AZR 160/03 – (AP Nr. 24 zu § 14 MuSchG 1968) 
ab diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld 
(und auf den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld).

Neben unbezahltem Urlaub ist ein Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld lediglich dann gegeben, wenn
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−  zu Beginn der Schutzfrist die Mitgliedschaft in der 
gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen des 
§ 192 Absatz 1 Nr. 1 SGB V fortbesteht oder

−  der unbezahlte Urlaub aus Anlass der Schwanger-
schaft vereinbart und die Mitgliedschaft in der ge-
setzlichen Krankenversicherung nach § 192 Absatz 2 
SGB V aufrechterhalten wird,

(vgl. Besprechungsergebnis der Spitzenverbände der 
Krankenkassen vom 11./12. November 1996, abgedruckt 
in BB 1997, 530).

13.4
Im Gegensatz zur Regelung des § 5 Absatz 2 Satz 2 über 
eine vom Sechswochenzeitraum abweichende Dauer des 
Beschäftigungsverbots nach § 3 Absatz 2 bestimmt § 200 
Absatz 3 Satz 5 RVO lediglich, dass sich bei Geburten 
nach dem mutmaßlichen Tag der Entbindung die Be-
zugsdauer für das Mutterschaftsgeld vor der Geburt ent-
sprechend verlängert. Eine Verkürzung der Sechswo-
chenfrist hinsichtlich des Anspruchs auf Mutterschafts-
geld ist mithin ausgeschlossen; diese Frist ist eine Min-
destfrist.

Bei Geburten vor dem mutmaßlichen Tag der Entbin-
dung folgt aus § 200 Absatz 3 Satz 2 RVO die Verpflich-
tung, das Mutterschaftsgeld nach der Geburt für acht 
bzw. – bei Früh- und Mehrlingsgeburten – zwölf Wochen 
zuzüglich derjenigen Tage, die von der Schutzfrist vor 
der Geburt nicht in Anspruch genommen werden konn-
ten, zu zahlen.

13.4.1
Hat die Arbeitnehmerin vor Beginn der Schutzfrist nach 
§ 3 Absatz 2 Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1 Satz 
1 TV-L erhalten und entbindet sie vor dem mutmaß-
lichen Zeitpunkt der Niederkunft, verbleibt es bei dem 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung.

13.4.2
Bei Arbeitnehmerinnen, die bis zum Beginn der Schutz-
frist nach § 3 Absatz 2 Krankengeld von ihrer Kranken-
kasse und ggf. einen Krankengeldzuschuss von ihrem 
Arbeitgeber bezogen haben, hat eine vorzeitige Entbin-
dung ebenfalls keine Auswirkungen auf Dauer und Höhe 
dieser Ansprüche.

13.5
Die Berechnung des der Arbeitnehmerin zustehenden 
Mutterschaftsgeldes ist von zwei Bezugsgrößen abhän-
gig, und zwar

a)  von dem Berechnungszeitraum (die letzten drei abge-
rechneten Kalendermonate vor Beginn der Schutz-
frist nach § 3 Absatz 2) und

b)  von der Höhe des in diesem Zeitraum erzielten, um 
die gesetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsent-
gelts.

13.6
Für die Berechnung des Zeitraums der letzten drei abge-
rechneten Kalendermonate ist von dem Beginn der 
Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 unter Zugrundelegung des 
in dem Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme ange-
nommenen mutmaßlichen Tages der Entbindung auszu-
gehen, wenn die Zahlung des Mutterschaftsgeldes vor der 
Entbindung beantragt wird. Dieser Ausgangszeitpunkt 
bleibt auch dann maßgebend, wenn die Entbindung frü-
her oder später eintritt. Wird das Mutterschaftsgeld erst 
nach der Entbindung (z. B. bei Frühgeburten) geltend ge-
macht, ist der tatsächliche Tag der Entbindung der Be-
rechnung zugrunde zu legen (vgl. Urteil des BSG vom 10. 
September 1975 – 3 RK 69/74 – USK 75 117).

Abgerechnet sind Zeiträume, für die das zu zahlende Ar-
beitsentgelt mit der Arbeitnehmerin abgerechnet worden 
ist. Nicht ausreichend ist es, wenn für bestimmte Zeitab-
schnitte das Entgelt durch bloße Abschlagszahlungen 
ganz oder teilweise geleistet wurde.

Fallen in den Berechnungszeitraum Ausfallzeiten, also 
Tage, an denen infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen 
oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis kein oder ein 
vermindertes Arbeitsentgelt erzielt wurde, bleiben diese 
Tage nach § 200 Absatz 2 Satz 3 RVO außer Ansatz. D. h. 
für diese Tage ist kein Arbeitsentgelt anzusetzen und die 

Dauer des Berechnungszeitraums ist entsprechend zu 
vermindern. Die Begriffe „Kurzarbeit“ und „Arbeitsaus-
fälle“ sind dieselben wie in § 11 Absatz 2 Satz 2.

Hat das Arbeitsverhältnis, das zur Begründung des An-
spruchs auf Mutterschaftsgeld geführt hat, weniger als 
drei Monate gedauert, ist der kürzere Zeitraum der Be-
rechnung zugrunde zu legen (entsprechende Anwendung 
des § 11 Absatz 1 Satz 4).

Nach § 200 Absatz 2 Satz 4 RVO wird außerdem be-
stimmt, dass ausnahmsweise das durchschnittliche ka-
lendertägliche Arbeitsentgelt einer gleichartig Beschäf-
tigten zugrunde zu legen ist, wenn eine Berechnung nach 
§ 200 Absatz 2 Satz 1 und 3 RVO nicht möglich ist. Nach 
herrschender Meinung wird die Berechnung z. B. als in 
diesem Sinne unmöglich angesehen, wenn

–  die Berechnung nach der Regel infolge Wechsels aus 
einem Ausbildungs- in ein Arbeitsverhältnis zu einem 
offensichtlich unbilligen Ergebnis führen würde,

–  im an sich maßgebenden Bezugszeitraum so große 
Fehlzeiten liegen, dass im Ergebnis nicht mehr von 
einem „durchschnittlichen Entgelt“ gesprochen wer-
den kann (nur wenige zu berücksichtigende Tage) 
oder

–  das Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis erst wäh-
rend der Mutterschutzfristen beginnt.

Als gleichartige Beschäftigte heranzuziehen sind Frauen 
gleichen Alters und Familienstandes, die in der Dienst-
stelle unter vergleichbaren Arbeitsbedingungen wie die 
anspruchsberechtigte Frau arbeiten.

Erwächst aus einer erneuten Schwangerschaft während 
der Elternzeit Anspruch auf Mutterschaftsgeld für die 
Zeit der Schutzfristen nach § 3 Absatz 2 und § 6 Ab-
satz 1 sowie für den Entbindungstag (vgl. Nr. 13.3 erster 
Absatz), sind der Berechnung des Mutterschaftsgeldes 
der Zeitraum und der Arbeitsverdienst zugrunde zu le-
gen, die für die Berechnung des Mutterschaftsgeldes für 
die Zeit der auf der vorausgegangenen Schwangerschaft 
beruhenden Schutzfristen maßgebend waren.

13.7
Nach dem Urteil des BSG vom 9. September 1971 – 3 RK 
84/69 – ist bei der Berechnung des Mutterschaftsgeldes 
nicht von einem arbeitsrechtlichen Entgeltbegriff, son-
dern vom Entgelt im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne (§§ 14, 17 SGB IV in Verbindung mit der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung) auszugehen.

13.7.1
Arbeitsentgelt ist der in der regelmäßigen Arbeitszeit des 
Berechnungszeitraumes erzielte Arbeitsverdienst in 
Form von Tabellenentgelt, sonstigen Entgeltbestandtei-
len oder Ausbildungsentgelt. Dabei ist es unerheblich, ob 
das Arbeitsentgelt als Monats-, Stunden-, Akkord- oder 
Prämienverdienst gewährt wird.

Zum Arbeitsentgelt gehört auch die Vergütung für Mehr-
arbeit, für geleistete Überstunden, für Bereitschafts- und 
Rufbereitschaftsdienst, für Nacht-, Sonntags- und Feier-
tagsarbeit – mit Ausnahme der hierfür gewährten steu-
erfreien Zuschläge 

(§ 3 b EStG), soweit das Entgelt, auf dem sie berechnet 
werden, nicht mehr als 25 Euro für jede Stunde beträgt, 
da es sich insoweit nicht um Entgelt im sozialversiche-
rungsrechtlichen Sinne (vgl. Nr. 13.7) handelt -, und 
zwar auch dann, wenn die Mehrarbeit usw. nicht regel-
mäßig geleistet wurde.

Zulagen und Zuschläge (z. B. auch für Wechselschicht- 
und Schichtarbeit) zählen zum Arbeitsentgelt, soweit sie 
nicht als Ersatz von Aufwendungen gezahlt werden.

Zum Arbeitsentgelt gehören ferner alle Zahlungen, die 
der Arbeitgeber im Berechnungszeitraum zum Ausgleich 
von Verdienstausfällen leistet, wenn durch sie ein Min-
derverdienst an einem Tage verhindert wird, der nach 
§ 200 Absatz 2 Satz 3 RVO sonst nicht zu berücksichti-
gen wäre. Hierzu gehören u. a. das Feiertagsentgelt nach 
§ 2 des Gesetzes über die Zahlung des Arbeitsentgelts an 
Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungs-
gesetz), die Lohnausfallerstattung für Personalratsmit-
glieder, das Urlaubsentgelt nach § 26 in Verbindung mit 
§ 21 TV-L (nicht jedoch eine Urlaubsabgeltung wegen 
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Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach § 7 Absatz 4 
BUrlG) sowie der nach § 11 gesicherte Durchschnittsver-
dienst.

13.7.2
Vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers und 
vermögenswirksam angelegte Teile des Arbeitsentgelts 
der Arbeitnehmerin (§§ 10, 11 des Fünften Vermögens-
bildungsgesetzes) sind Arbeitsentgelt im Sinne des § 200 
Absatz 2 Satz 1 RVO.

13.7.3
Leistungen des Arbeitgebers zu einer zusätzlichen Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung (Umlagen – § 16 
ATV – und zusätzliche Umlagen – § 39 Absatz 2 ATV – 
zur VBL oder zu einer anderen Zusatzversorgungsein-
richtung) gehören zum Arbeitsentgelt im Sinne des § 200 
Absatz 2 Satz 1 RVO, soweit sie nach der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung (SvEV) vom 21. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 3385) sozialversicherungspflichtiges Arbeits-
entgelt sind. Danach sind die pauschal versteuerten Um-
lagen und zusätzliche Umlagen im Tarifgebiet West in 
Höhe von 2,5 v. H. und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 
1 v. H. des für ihre Bemessung maßgebenden Entgelts, je-
weils abzüglich 13,30 Euro monatlich (§ 1 Absatz 1 Satz 
3 SvEV), als Arbeitsentgelt anzusehen. Soweit Umlagen 
und zusätzliche Umlagen nicht pauschal versteuert wer-
den, sind sie dem Arbeitsentgelt zuzurechnen.

Die steuerunbelasteten und sozialversicherungsfreien 
Sanierungsgelder zur VBL gehören dagegen ebenso we-
nig zum Arbeitsentgelt wie die Beiträge im Kapital-
deckungsverfahren (§ 2 Absatz 2, § 18, § 26 Absatz 5, 
§ 39 Absatz 1 ATV), soweit diese im Rahmen des § 3 
Nr. 63 EStG steuer- und damit sozialversicherungsfrei 
sind, sowie die für eine Entgeltumwandlung verwende-
ten Entgeltbestandteile, solange sie sozialversicherungs-
frei sind (§ 115 SGB VI). 

Der Umlage-Beitrag der Arbeitnehmer, der aus versteu-
ertem Einkommen entrichtet wird, mindert nicht das 
 Arbeitsentgelt.

13.7.4
Nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne des § 200 Absatz 2 
Satz 1 RVO gehören die Arbeitgeberzuschüsse zum 
Krankenversicherungsbeitrag nach § 257 SGB V und 
zum Pflegeversicherungsbeitrag nach § 61 SGB XI sowie 
Aufwandsentschädigungen (z. B. Reisekosten). Entspre-
chendes gilt für Arbeitgeberzuschüsse zu berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtungen sowie zum Versor-
gungswerk der Presse (vgl. § 25 ATV).

13.7.5
Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (§ 23 a SGB IV), das 
nach § 200 Absatz 2 Satz 3 RVO nicht zum Arbeitsent-
gelt im Sinne dieser Vorschrift gehört, sind z. B. Jahres-
sonderzahlungen, Jubiläumsgelder, Urlaubsabgeltungen.

13.7.6
Änderungen der Höhe des Entgelts, die nach Ablauf des 
Berechnungszeitraums wirksam werden, werden bei der 
Bemessung des Mutterschaftsgeldes nach § 200 Absatz 2 
RVO nicht berücksichtigt. Diese Vorschrift ist nicht ent-
sprechend der Ergänzung des § 14 Absatz 1 MuSchG ge-
ändert worden. 

Rückwirkende Erhöhungen des Entgelts, die den ganzen 
oder einen Teil des Berechnungszeitraumes betreffen, 
sind für die Monate zu berücksichtigen, auf die sie ent-
fallen. Dies gilt auch dann, wenn der Anspruch auf die 
rückwirkende Erhöhung des Entgelts des Berechnungs-
zeitraums auf einem Tarifvertrag beruht, der erst nach 
Ablauf des Berechnungszeitraumes oder nach Beginn 
der Schutzfrist des § 3 Absatz 2 vereinbart worden ist 
(Urteil des BAG vom 6. April 1994 – 5 AZR 501/93 – AP 
Nr. 11 zu § 14 MuSchG 1968).

13.7.7
Tage, an denen infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen 
oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis kein oder ein 
vermindertes Arbeitsentgelt erzielt wurde, bleiben nach 
§ 200 Absatz 2 Satz 3 RVO außer Ansatz. Dies gilt auch 
für die an diesen Tagen erzielten Minderverdienste. Tage 
mit Verdienstminderungen wegen verschuldeter Arbeits-
versäumnisse und die entsprechend geringeren Arbeits-
entgelte sind dagegen zu berücksichtigen.

13.8
Der für den Berechnungszeitraum ermittelte Bruttobe-
trag des Arbeitsentgelts ist um die gesetzlichen Abzüge 
zu vermindern. Zu den gesetzlichen Abzügen gehören die 
Lohnsteuer, die Kirchensteuer, der Solidaritätszuschlag 
sowie der Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag (§ 28 d Satz 1 SGB IV) einschl. des Arbeit-
nehmeranteils am Beitrag zur sozialen Pflegeversiche-
rung (§ 28 d Satz 2 SGB IV).

Dabei ist die Lohnsteuer in der Höhe zu berücksichtigen, 
wie sie vom Arbeitgeber nach den gesetzlichen Bestim-
mungen aufgrund der Eintragungen in der Lohnsteuer-
karte für das Arbeitsentgelt in dem maßgebenden Be-
rechnungszeitraum zu berechnen und einzubehalten 
war.

Keine gesetzlichen Abzüge sind dagegen 

–  die Aufwendungen der Arbeitnehmerin für Beiträge 
zu einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung (z. B. Umlage-Beitrag zur VBL, freiwillige 
Versicherung bei der VBL – § 26 ATV –, freiwillige 
Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
Lebensversicherung, Höherversicherung), 

–  die Aufwendungen der Arbeitnehmerin für die frei-
willige Versicherung in einer Krankenkasse oder bei 
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen 
sowie

–  die gepfändeten Teile des Arbeitsentgelts und

–  die vermögenswirksam angelegten Teile des Arbeits-
entgelts.

Fällt in den Bemessungszeitraum ein nicht zu berück-
sichtigendes einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne 
von § 23 a SGB IV (§ 200 Absatz 2 Satz 3 RVO), ist eine 
fiktive Berechnung des Nettoarbeitsentgelts vorzuneh-
men.

Beispiel:

Bemessungszeitraum Dezember:

Laufendes Arbeitsentgelt 2.500,– Euro

Jahressonderzahlung 1.000,– Euro

Dezemberentgelt insgesamt 3.500,– Euro

Beitragspflichtiges Entgelt 3.500,– Euro

Steuerpflichtiges Entgelt 3.500,– Euro

Bruttoarbeitsentgelt, von dem das fiktive
Nettoarbeitsentgelt als Bemessungsgrund-
lage für das Mutterschaftsgeld zu ermitteln 
ist (beitrags- und steuerpflichtiger Betrag) 2.500,– Euro

13.9
Für die Ermittlung des Mutterschaftsgeldes ist das nach 
den vorstehenden Hinweisen vom Arbeitgeber errechnete 
(vgl. Nr. 13.8) und der Krankenkasse mitgeteilte Netto-
arbeitsentgelt von dieser auf den Kalendertag umzurech-
nen („durchschnittliches kalendertägliches Arbeitsent-
gelt“; vgl. § 200 Absatz 2 Satz 1 RVO). Sind im Berech-
nungszeitraum keine Ausfallzeiten nach § 200 Absatz 2 
Satz 3 RVO enthalten, wird der Monat zu 30 Kalenderta-
gen ohne Rücksicht darauf angesetzt, ob die Arbeitswo-
che der Arbeitnehmerin fünf oder sechs Tage beträgt und 
ob der betreffende Monat mehr oder weniger als 30 Ka-
lendertage hat (vgl. § 47 Absatz 2 Satz 3 SGB V).

Das gesamte Nettoarbeitsentgelt des Berechnungszeit-
raums ohne Ausfallzeiten wird daher bei monatlicher 
Abrechnung durch die Zahl 90 (3 Kalendermonate x 30 
Tage) geteilt. Der Divisor von 90 verringert sich nur 
dann, wenn sich nach § 200 Absatz 2 Satz 3 RVO auch 
der Berechnungszeitraum verringert, und zwar um die 
Zahl der Tage, um die der Berechnungszeitraum zu ver-
kürzen ist.

13.10
Während der Zeit des Bezuges von Mutterschaftsgeld 
liegt keine in der Sozialversicherung versicherungs-
pflichtige Beschäftigung vor (§§ 24, 25 SGB III, § 5 SGB 
V, § 1 SGB VI, §§ 20, 23 SGB XI). Für diese Zeit ist des-
halb kein Gesamtsozialversicherungsbeitrag (§ 28 d Satz 
1 SGB IV) einschl. des Beitrags zur sozialen Pflegeversi-
cherung (§ 28 d Satz 2 SGB IV) zu entrichten. Etwas an-
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deres gilt nur, wenn während des Bezuges von Mutter-
schaftsgeld einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (z. B. Jah-
ressonderzahlungen) gezahlt wird. Dieses ist beitrags-
pflichtig zu allen Zweigen der Sozialversicherung und 
dem Lohnabrechnungszeitraum zuzuordnen, in dem es 
ausgezahlt wird (§ 23 a SGB IV). Der Anspruch auf Mut-
terschaftsgeld bleibt dadurch unberührt (§ 200 Absatz 4 
Satz 2 RVO). Von dem einmalig gezahlten Arbeitsentgelt 
hat, soweit es zusatzversorgungspflichtig ist, der Arbeit-
geber Umlagen, Sanierungsgelder und ggf. Beiträge an 
die VBL zu entrichten und die Arbeitnehmerin die dar-
auf entfallenden Umlage-Beiträge zu tragen. Eine Ein-
malzahlung, die steuerlich einen sonstigen Bezug dar-
stellt, ist entsprechend dem Zuflussprinzip (§ 15 Absatz 
2 Satz 1 ATV) dem Monat der Auszahlung zuzuordnen, 
auch wenn in diesem Monat sonst kein zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt anfällt.

In der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt die Ar-
beitnehmerin ohne Beitragsleistung versichert, solange 
sie Anspruch auf Mutterschaftsgeld oder auf Kranken-
geld hat (§ 192 Absatz 1 Nr. 2, § 224 Absatz 1 SGB V).

In der Rentenversicherung werden Zeiten, in denen die 
Arbeitnehmerin wegen Schwangerschaft oder Mutter-
schaft während der Schutzfristen eine versicherte Be-
schäftigung nicht ausgeübt hat, immer dann als Anrech-
nungszeit berücksichtigt, wenn diese Zeiten nach Voll-
endung des 17. und vor Vollendung des 25. Lebensjahres 
liegen; außerhalb dieser Lebensaltersphase erfolgt die 
Anrechnung nur, wenn dadurch eine versicherte Be-
schäftigung unterbrochen wird (§ 58 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 und Absatz 2 Satz 1 SGB VI).

In der sozialen Pflegeversicherung besteht die Mitglied-
schaft für die Dauer des Anspruchs auf Mutterschafts-
geld fort (§ 192 Absatz 1 Nr. 2 SGB V in Verbindung mit 
§ 49 Absatz 2 SGB XI); das Mutterschaftsgeld bleibt bei-
tragsfrei (§ 56 Absatz 3 SGB XI).

In der Arbeitslosenversicherung ist die Zeit des Bezuges 
von Mutterschaftsgeld dann einer die Beitragspflicht be-
gründenden Beschäftigung gleichgestellt, wenn durch 
Schwangerschaft oder Mutterschaft eine die Beitrags-
pflicht begründende Beschäftigung unterbrochen wor-
den ist (§ 26 Absatz 2 Nr. 1 SGB III).

Frauen, die bei einem privaten Versicherungsunterneh-
men kranken- und pflegeversichert sind, müssen wäh-
rend der Zeit des Bezugs von Mutterschaftsgeld weiter-
hin ihre Prämien für die private Kranken-/Pflegeversi-
cherung zahlen. Anders als bei gesetzlich versicherten 
Frauen, besteht während der Schutzfristen nach § 3 Ab-
satz 2 und § 6 Absatz 1 hier keine beitragsfreie Versiche-
rung. Der Arbeitgeber zahlt in der Zeit des Bezuges des 
Mutterschaftsgeldes auch keinen Beitragszuschuss zur 
privaten Krankenversicherung nach § 257 SGB V bzw. 
zur privaten Pflegeversicherung nach § 61 SGB XI.

Erhält die Arbeitnehmerin in dem Zeitraum, für den ihr 
Mutterschaftsgeld zusteht, aufgrund freiwilliger Weiter-
arbeit während der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 (vgl. 
Nr. 3.3 und Nr. 11.8) Arbeitsentgelt, sind hiervon Bei-
träge zur Sozialversicherung (einschl. der sozialen Pfle-
geversicherung) und Umlagen zur zusätzlichen Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung abzuführen.

13.11
Bei Arbeitnehmerinnen, die schon vor Beginn der Mut-
terschutzfrist nach § 3 Absatz 2 arbeitsunfähig erkrankt 
sind, endet die Zahlung des Entgelts im Krankheitsfall 
(§ 22 TV-L) mit Beginn dieser Schutzfrist (vgl. Nrn. 13.4 
bis 13.4.2). Dauert die Krankheit über das Ende der 
Schutzfrist nach § 6 Absatz 1 bzw. das Ende der Eltern-
zeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
hinaus an, ist mit Ablauf der Schutzfrist bzw. der El-
ternzeit der Krankengeldzuschuss  für den nach § 22 Ab-
satz 3 TV-L etwa noch vorhandenen Anspruchszeitraum 
weiterzuzahlen.

Aus der Formulierung in § 22 Absatz 3 Satz 1 TV-L, wo-
nach der Krankengeldzuschuss längstens „bis zum Ende 
der ….. Woche seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit“ ge-
zahlt wird, ergibt sich, dass die Fristen durchzurechnen 
sind, d. h. durch die Mutterschutzfristen keine Unterbre-
chung und keine entsprechende Verlängerung erfahren. 
Dies gilt auch bei einer Erkrankung innerhalb der 

Schutzfristen bzw. der Elternzeit nach dem Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetz, die über das Ende der 
Schutzfrist nach § 6 Absatz 1 bzw. das Ende der Eltern-
zeit hinaus andauert. Die Sechswochenfrist für die (ge-
setzliche) Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1 TV-L 
beginnt jedoch erst mit dem Tag nach Ablauf der 
Schutzfrist des § 6 Absatz 1 bzw. nach Ablauf der 
 Elternzeit.

13.12
Das kalendertägliche Mutterschaftsgeld ist vom ersten 
Tage der sechswöchigen Schutzfrist an zu gewähren, und 
zwar auch dann, wenn dies bei einer Tätigkeit in der 
Fünftagewoche ein arbeitsfreier Samstag oder Sonntag 
ist. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Fall die 
Entgeltzahlung mit Ablauf des vorherigen Tages endet 
(§ 24 Absatz 3 Satz 1 TV-L).

Beginnt das Arbeitsverhältnis während der Mutter-
schutzfristen vor oder nach der Geburt, wird das Mut-
terschaftsgeld nach den Vorschriften der RVO vom Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses an gezahlt (§ 200 Absatz 2 
Satz 4 RVO).

13.13
Der Anspruch auf Mutterschaftsgeld ruht nach § 200 
Absatz 4 RVO, soweit und solange die Arbeitnehmerin 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkom-
men erhält (Satz 1); dies gilt nicht für Einmalzahlungen 
(Satz 2).

Hingegen ruht der Anspruch auf Mutterschaftsgeld 
nicht, sofern lediglich für bereits vor Beginn der Schutz-
fristen nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 erbrachte Ar-
beitsleistungen sog. unständige Entgeltbestandteile auf-
grund der Vorvormonatsregelung nach § 24 Absatz 1 
Satz 4 TV-L erst während der Mutterschutzfristen ge-
zahlt werden (vgl. BAG vom 28. November 1984 

–  5 AZR 243/83 – AP Nr. 10 zu § 11 MuSchG 1968 und 
vom 6. März 1985 

– 5 AZR 523/83 – AP Nr. 11 zu § 11 MuSchG 1968).

14
Zu § 14 (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld)

14.1
Voraussetzungen für den Anspruch der Arbeitnehmerin 
auf den Zuschuss des Arbeitgebers zum Mutterschafts-
geld sind das Bestehen des Arbeitsverhältnisses und der 
Anspruch auf Mutterschaftsgeld während der Zeit der 
Schutzfristen des 

§ 3 Absatz 2 und des § 6 Absatz 1. Hinsichtlich des An-
spruchsgrundes und der Anspruchsdauer ist entschei-
dend, ob und für welche Zeit die Arbeitnehmerin nach 

§ 200 RVO oder nach § 13 Absatz 2 oder 3 Anspruch auf 
Mutterschaftsgeld hat. Der Anspruch auf den Zuschuss 
gegen den Arbeitgeber ist aber dem Grunde, der Dauer 
und der Höhe nach nicht von der tatsächlichen Zahlung 
des Mutterschaftsgeldes abhängig. Der Arbeitgeber muss 
daher ggf. prüfen, ob die Arbeitnehmerin einen Rechts-
anspruch auf Mutterschaftsgeld hat. Auch die Berech-
nung, die für die Bemessung des Mutterschaftsgeldes zu-
grunde gelegt worden ist, ist für den Arbeitgeber nicht 
bindend (vgl. Nr. 14.4).

Zur Höhe des Zuschusses gelten die nachfolgenden Aus-
führungen für den Fall der Beendigung einer Elternzeit 
während der Schutzfristen entsprechend.

Sind die Schutzfristen einer erneuten Schwangerschaft 
während einer Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz bei Beendigung der Elternzeit noch 
nicht abgelaufen, hat die Arbeitnehmerin – das weitere 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses vorausgesetzt – für die 
Zeit nach Beendigung der Elternzeit bis zum Ablauf der 
Schutzfrist nach § 6 Absatz 1 einen Anspruch auf den 
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Der Zuschuss ist 
grundsätzlich nach dem Arbeitsverdienst zu berechnen, 
den die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit erhal-
ten hat. Im Hinblick auf § 14 Absatz 1 Satz 3 sind, die 
dort bezeichneten (nicht nur vorübergehenden) Erhö-
hungen des Arbeitsentgelts, auch soweit sie nicht nur 
während der Schutzfristen des § 3 Absatz 2 und § 6 
 Absatz 1, sondern darüber hinaus seit dem Beginn der 
Elternzeit wirksam geworden sind, in die Berechnung 
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einzubeziehen; dasselbe gilt gemäß § 14 Absatz 1 Satz 5 
für dauerhafte Verdienstkürzungen (vgl. Nr. 14.12).

Ein Anspruch auf den Zuschuss besteht jedoch auch 
während der Elternzeit, wenn die Arbeitnehmerin eine 
elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung leistet 
(§ 14 Absatz 4 Satz 2). Maßstab für die Berechnung der 
Höhe des Zuschusses während dieser Zeit ist der Ar-
beitsverdienst, den die Arbeitnehmerin aus der eltern-
geldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung vor Beginn der 
Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 erzielt hat. Im Übrigen 
gelten die Hinweise der Nrn. 14.4 ff.

14.2
Eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Sinne des 
§ 14 Absatz 2 liegt nicht vor, wenn das Arbeitsverhältnis 
durch Fristablauf geendet hat. Deshalb besteht in einem 
solchen Fall kein Anspruch auf kalendertägliches Mut-
terschaftsgeld und damit auch kein Anspruch auf Zu-
schuss des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld (vgl. Ur-
teil des BSG vom 1. Februar 1983 – 3 RK 53/81).

14.3
Das Mutterschaftsgeld in Höhe des Krankengeldes (§ 200 
Absatz 2 Satz 7 RVO) löst keinen Anspruch auf einen 
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld aus.

14.4
Bei der Berechnung des Zuschusses zum Mutterschafts-
geld ist nicht vom sozialversicherungsrechtlichen Ent-
geltbegriff (vgl. § 13), sondern vom arbeitsrechtlichen 
Entgeltbegriff auszugehen.

Zum arbeitsrechtlichen Entgelt gehören alle aus dem Ar-
beitsverhältnis zustehenden Entgeltteile, auch soweit sie 
nicht der Lohnsteuerpflicht unterliegen und kein sozial-
versicherungspflichtiges Entgelt sind, z. B. die Zuschläge 
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, soweit sie 
steuerfrei sind (§ 3 b EStG).

Zum arbeitsrechtlichen Entgelt gehören auch vermö-
genswirksame Leistungen des Arbeitgebers und vermö-
genswirksam angelegte Teile des Arbeitslohns. 

Nicht zum arbeitsrechtlichen Entgelt gehören Zuschüsse 
nach § 257 SGB V und § 61 SGB XI sowie Leistungen 
des Arbeitgebers zu einer zusätzlichen Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung (Umlagen, zusätzliche Umlagen, 
Arbeitgeberzuschüsse nach § 25 ATV und ggf. Beiträge 
zur VBL). Ebenfalls nicht zum arbeitsrechtlichen Entgelt 
gehören die steuerunbelasteten Sanierungsgelder zur 
VBL.

Die Hinweise der Nrn. 13.6, 13.7.5 und 13.7.7 gelten ent-
sprechend.

14.5

Der Bruttobetrag des Arbeitsentgelts ist um die gesetz-
lichen Abzüge zu vermindern. Hierzu gehören

– die Lohnsteuer,

– die Kirchensteuer,

– der Solidaritätszuschlag sowie

–  der aufgrund des jeweiligen sozialversicherungs-
pflichtigen Entgelts sich ergebende Arbeitnehmer-
anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag (§ 28 d 
Satz 1 SGB IV) einschl. des Arbeitnehmeranteils am 
Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung (§ 28 d Satz 2 
SGB IV);

bei Arbeitnehmerinnen mit einem Arbeitsentgelt in der 
Gleitzone (400,01 bis 800 Euro) ist vom tatsächlichen 
 Arbeitnehmeranteil auszugehen. 

Dabei ist die Lohnsteuer in der Höhe zu berücksichtigen, 
wie sie vom Arbeitgeber nach den gesetzlichen Bestim-
mungen aufgrund der Eintragungen in der Lohnsteuer-
karte für das Arbeitsentgelt in dem maßgebenden Be-
rechnungszeitraum zu berechnen und einzubehalten war. 
Änderungen der Eintragungen in der Steuerkarte (Steu-
erklasse und Freibeträge) bleiben unberücksichtigt, 
wenn die Änderungen der Steuermerkmale von der Ar-
beitnehmerin nur deshalb veranlasst sind, um über einen 
höheren Nettoverdienst im Berechnungszeitraum einen 
höheren Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zu erreichen. 
In diesem Falle handelt die Arbeitnehmerin rechtsmiss-
bräuchlich und hat deshalb keinen Anspruch auf den 

 höheren Zuschuss (vgl. Urteil des BAG vom 22. Oktober 
1986 – 5 AZR 733/85 – AP Nr. 5 zu § 14 MuSchG 1968).

Eine rechtsmissbräuchliche Änderung der Steuermerk-
male kann in der Regel dann unterstellt werden, wenn 
diese Änderung während der Zeit der Schwangerschaft – 
ggf. auch zum Jahresbeginn (vgl. Urteil des BAG vom 16. 
Dezember 1987 – 5 AZR 367/86 –) – veranlasst wird; 
auch die nach der Eheschließung getroffene erstmalige 
Wahl einer den Verhältnissen der monatlichen Arbeits-
löhne offensichtlich nicht entsprechenden Steuerklas-
senkombination kann rechtsmissbräuchlich sein (vgl. 
Urteil des BAG vom 18. September 1991 – 5 AZR 581/90 
– AP Nr. 10 zu § 14 MuSchG 1968). Die Wahl der Steuer-
klassenkombination IV/IV ist nach dem Urteil des BAG 
vom 13. Juni 2006 – 9 AZR 423/05 – (ZTR 2007 S. 29), 
das zwar zum Recht der Altersteilzeit ergangen, glei-
chermaßen aber auch hier herangezogen werden kann, 
nicht rechtsmissbräuchlich.

Eine Änderung der Steuermerkmale in der Steuerkarte 
nach Ablauf des Berechnungszeitraumes hat auf die Be-
rechnung des Zuschusses grundsätzlich keinen Einfluss 
(vgl. Urteil des Arbeitsgerichts Aachen vom 12. Juli 1984 
– 5 Ca 853/84 – NZA 1984 S. 261). 

Wie gesetzliche Abzüge zu behandeln sind auch die 
 Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen 
(z. B. Ärzteversorgung) bis zur Höhe der Arbeitnehmer-
beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung, 
wenn ohne die Befreiungsvoraussetzungen des § 6 Ab-
satz 1 Nr. 1 SGB VI Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung bestünde und wenn nach den 
jeweiligen Versicherungsbedingungen während der 
Schutzfristen keine Beiträge zur Versorgungseinrichtung 
zu entrichten sind (vgl. auch BAG, Urteil vom 1. Juni 
1988 – 5 AZR 464/87 – AP Nr. 8 zu § 14 MuSchG 1968); 
sind während der Schutzfristen ermäßigte Beiträge zu 
entrichten, ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
„Normalbeitrag“ und dem ermäßigten Beitrag wie ein 
gesetzlicher Abzug zu behandeln.

Keine gesetzlichen Abzüge  und deshalb bei der Ermitt-
lung des maßgeblichen Nettobetrages nicht zu berück-
sichtigen sind

–  die Aufwendungen der Arbeitnehmerin für Beiträge 
zu einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung (z. B. freiwillige Versicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung, Lebensversicherung, 
Höherversicherung),

–  die Aufwendungen der Arbeitnehmerin für die frei-
willige Versicherung in einer Krankenkasse oder bei 
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen,

–  die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung von frei-
willig GKV-Versicherten bzw. die Beiträge zur priva-
ten Pflegeversicherung sowie 

–  der Umlage-Beitrag des Arbeitnehmers zur VBL oder 
zu einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung, 

–  die gepfändeten Teile des Arbeitsentgelts und

–  die vermögenswirksam angelegten Teile des Arbeits-
entgelts. 

Auch wenn die Leistungen des Arbeitgebers zu einer zu-
sätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei 
der Bestimmung des Bruttoentgelts unberücksichtigt 
bleiben, so bedeutet dies nicht, dass auch die gesetz-
lichen Abzüge fiktiv ohne diese Leistungen zu berechnen 
sind. Gesetzliche Abzüge sind in der Höhe zu berück-
sichtigen, in der sie während des Berechnungszeitraums 
rechtmäßig berechnet und einbehalten wurden (vgl. 
Geyer/Knorr/Krasney, RNr. 33 zu § 14 MuSchG).

Fällt in den Berechnungszeitraum ein nicht zu berück-
sichtigendes einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (§ 14 Ab-
satz 1 Satz 4), ist eine fiktive Berechnung des Nettoar-
beitsentgelts vorzunehmen; die Hinweise unter Nr. 13.8 
gelten entsprechend.

14.6
Der nach den vorstehenden Hinweisen unter Nr. 14.5 er-
rechnete Betrag des Nettoarbeitsentgelts ist entspre-
chend den Hinweisen unter Nr. 13.9 auf Kalendertage 
(KT) umzurechnen.
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Beispiel 1:

Mai (keine Entgeltkürzung) netto 2.000,– Euro (30 KT)

Juni (keine Entgeltkürzung;
 einschl. Überstunden) netto 2.500,– Euro (30 KT)

Juli (keine Entgeltkürzung;
 einschl. 
 Bereitschaftsdienst) netto 2.300,– Euro (30 KT)

     6.800,– Euro:   90 KT

Nettoarbeitsentgelt je Kalendertag 75,56 Euro

Beispiel 2:

Mai  (Ablauf der Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall 
mit dem 18.5., Wiederauf-
nahme der Entgeltzahlung 
am 27.5.) netto 1.500,– Euro (22 KT)

Juni (keine 
 Entgeltkürzung) netto 2.000,– Euro (30 KT)

Juli (Sonderurlaub unter
 Verzicht auf das Ent-
 gelt vom 10. bis 14.7.) netto 1.600,– Euro (25 KT)

     5.100,– Euro:   77 KT

Nettoarbeitsentgelt je Kalendertag 66,23 Euro

14.7
Die Höhe des kalendertäglichen Zuschusses ist die Dif-
ferenz zwischen dem kalendertäglichen Nettoarbeitsent-
gelt (vgl. Nr. 14.6) und dem Betrag von 13,– Euro.

Der Zuschuss ist monatlich in entsprechender Anwen-
dung des § 24 Absatz 1 Satz 2 TV-L zu zahlen.

14.8
Beim Vorliegen mehrerer Arbeitsverhältnisse ist im Be-
nehmen mit der Krankenkasse bzw. mit dem oder den 
anderen Arbeitgeber/n der Zuschuss von dem Gesamt-
nettoarbeitsentgelt zu berechnen und im Verhältnis der 
Nettoarbeitsentgelte aus den einzelnen Arbeitsverhält-
nissen von den einzelnen Arbeitgebern zu tragen (vgl. 
BAG, Urteil vom 3. Juni 1987 – 5 AZR 592/86 – AP Nr. 6 
zu § 14 MuSchG 1968).

14.9
Die Dauer des Anspruchs auf den Zuschuss ist von der 
Dauer des Anspruchs auf das Mutterschaftsgeld abhän-
gig. Vorzeitig erlischt der Anspruch mit dem Tode der 
Arbeitnehmerin (vgl. § 195 Absatz 2 Satz 1 RVO in Ver-
bindung mit § 19 Absatz 1,  § 190 Absatz 1 bzw. § 191 
Nr. 1 SGB V) sowie mit der zulässigen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses (§ 14 Absatz 2).

14.10
Der vom Arbeitgeber zu zahlende Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld unterliegt nicht der Einkommensteuer (§ 3 
Nr. 1 Buchstabe d EStG) und ist somit auch nicht lohn-
steuerpflichtig. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
u. a. bei Bezug von Mutterschaftsgeld und eines Zu-
schusses zum Mutterschaftsgeld auf das nach § 32 a Ab-
satz 1 EStG zu versteuernde Einkommen ein besonderer 
Steuersatz anzuwenden ist (Progressionsvorbehalt nach 
§ 32 b Absatz 1 und 2 EStG).

Der Zuschuss ist weder sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsentgelt (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 der Sozialversi-
cherungsentgeltverordnung) noch zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt (§ 15 Absatz 2 Satz 1 ATV).

14.11
Der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld kann ganz oder 
teilweise vermögenswirksam angelegt werden.

Ein Anspruch auf Weiterzahlung der vermögenswirk-
samen Leistungen und der Zuschüsse des Arbeitgebers 
zum Krankenversicherungsbeitrag nach § 257 SGB V 
und zum Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung nach 
§ 61 SGB XI besteht nicht für Zeiten, in denen die Ar-
beitnehmerin nur Mutterschaftsgeld, ggf. mit dem Zu-
schuss nach § 14, erhält, weil die Zahlung von vermö-
genswirksamen Leistungen und Zuschüssen nach § 257

SGB V und § 61 SGB XI einen Anspruch auf Tabel-
lenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzu-
schuss voraussetzt. Vermögenswirksame Leistungen und 
die Zuschüsse nach § 257 SGB V und § 61 SGB XI sind 
jedoch weiterzuzahlen für Zeiten, in denen die Arbeit-
nehmerin während der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 auf 
eigenen Wunsch weiterarbeitet und deshalb Anspruch 
auf Arbeitsentgelt hat.

14.12

Für Änderungen der Höhe des Entgelts, die nach Ablauf 
des Berechnungszeitraums wirksam geworden sind, gilt 
Folgendes:

14.12.1

Grundsätzlich ist nach § 14 Absatz 1 Satz 2 für die Be-
rechnung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld das 
durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt aus 
den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten, bei 
wöchentlicher Abrechnung aus den letzten dreizehn ab-
gerechneten Wochen vor Beginn der Schutzfrist nach § 3 
Absatz 2 zu berechnen. Aus § 14 Absatz 1 Satz 3 ergibt 
sich, dass „nicht nur vorübergehende Erhöhungen des 
Arbeitsentgelts“, die während der Schutzfristen des § 3 
Absatz 2 und § 6 Absatz 1 wirksam werden, ab diesem 
Zeitpunkt in die Berechnung einzubeziehen sind. Ferner 
bestimmt § 14 Absatz 1 Satz 5, dass auch „dauerhafte 
Verdienstkürzungen“, die während oder nach Ablauf des 
Berechnungszeitraums eintreten und nicht auf einem 
mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbot beruhen, 
zu berücksichtigen sind.

14.12.2

Der Begriff des Arbeitsentgelts in § 14 Absatz 1 Satz 3 
bezieht sich auf das Bruttoarbeitsentgelt, wie sich aus 
der Formulierung in § 14 Absatz 1 Satz 1 („.... dem um 
die gesetzlichen Abzüge verminderten durchschnitt-
lichen kalendertäglichen Arbeitsentgelt“) ergibt. Erhö-
hungen des Nettoentgelts, die ihre Ursache in einer 
 Änderung der gesetzlichen Abzüge nach Ablauf des Be-
rechnungszeitraums haben, bleiben daher bei der An-
wendung des § 14 Absatz 1 Satz 3 unberücksichtigt. Die 
gesetzlichen Abzüge sind – bezogen auf das neue Brutto-
Arbeitsentgelt – nach den Verhältnissen des Berech-
nungszeitraums zu ermitteln.

Hieraus folgt, dass z. B. die Steuerklasse zugrunde zu 
 legen ist, die im Berechnungszeitraum maßgebend war, 
soweit nicht im Einzelfall eine missbräuchliche Steuer-
klassenwahl vorliegt (vgl. Nr. 14.5). Eine Eintragung des 
neugeborenen Kindes auf der Steuerkarte nach der Ge-
burt bleibt deshalb hinsichtlich der Steuerabzüge eben-
falls ohne Auswirkung auf die Höhe des Zuschusses zum 
Mutterschaftsgeld.

Hinsichtlich der Beiträge zur Sozialversicherung, zur 
Pflegeversicherung und zur Arbeitslosenversicherung 
sind ebenfalls die Beitragssätze und Beitragsbemes-
sungsgrenzen für die jeweiligen Monate des Berech-
nungszeitraumes maßgebend. Dies gilt in der Pflegever-
sicherung auch hinsichtlich des höheren Beitrags für 
Kinderlose, wenn er im Berechnungszeitraum erhoben 
worden ist.

14.12.3

Zu berücksichtigen sind „nicht nur vorübergehende“ Er-
höhungen des Arbeitsentgelts. Hierunter  fallen solche 
Gehaltsbestandteile, die grundsätzlich keinen Schwan-
kungen unterliegen. Dies sind z. B. Erhöhungen des Ta-
bellenentgelts (z. B. durch allgemeine Entgeltanpas-
sungen, durch Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, 
durch Beendigung einer Teilzeit- und Rückkehr in eine 
Vollzeitbeschäftigung) und Erhöhungen von in Monats-
beträgen festgelegten Zulagen. Demgegenüber fallen 
Veränderungen in der Höhe von variablen Zulagen und 
Zuschlägen (z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, 
Gefahrenzuschläge) sowie Vergütungen für Bereit-
schaftsdienst und Rufbereitschaft nicht unter die Aus-
nahmeregelung des Satzes 3 des § 14 Absatz 1, da diese 
regelmäßig nicht auf Dauer in unveränderter Höhe bezo-
gen werden. Diese (unständigen) Entgeltbestandteile 
sind weiterhin mit den Beträgen zu berücksichtigen, die 
im Berechnungszeitraum zugestanden haben; das Glei-
che gilt für Wechselschicht- und Schichtzulagen.
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14.12.4

Zu berücksichtigen sind auch „dauerhafte Verdienstkür-
zungen“. Diese Verdienstkürzungen dürfen ihre Ursache 
aber nicht in einem mutterschutzrechtlichen Beschäfti-
gungsverbot (z. B. nach § 3 Absatz 1, § 4 oder § 8) haben. 
Als dauerhafte Verdienstkürzungen kommen z. B. in Be-
tracht: Wegfall von Besitzstandszulagen z. B. nach § 11 
TVÜ-Länder, Wegfall bestimmter Zulagen oder Zu-
schläge aufgrund von organisatorischen Änderungen für 
alle Beschäftigten in einer Organisationseinheit, Wirk-
samwerden einer arbeitsvertraglichen Verringerung der 
individuellen wöchentlichen Arbeitszeit, z. B. wegen 
eines Wechsels von Vollzeit in Teilzeit (siehe insoweit 
auch das Urteil des BAG vom 11. Juni 1986 – 5 AZR 
365/85 – AP Nr. 3 zu § 14 MuSchG 1968).

14.12.5

Während der durch das Zweite Gesetz zur Änderung des 
Mutterschutzrechts vom 16. Juni 2002 (BGBl. I S. 1812) 
in § 14 Absatz 1 eingefügte Satz 5 auf Verdienstkür-
zungen abstellt, die „während oder nach Ablauf des Be-
rechnungszeitraums“ eintreten, erfasst der bereits seit 
dem 1. Januar 1997 geltende Satz 3 dieser Vorschrift nur 
Verdiensterhöhungen, die „während der Schutzfristen“ 
wirksam werden. Es sind jedoch auch Fälle denkbar, in 
denen die Erhöhung des Arbeitsentgelts zwar nach Ab-
lauf des Berechnungszeitraums, aber noch vor Beginn 
der Schutzfristen wirksam geworden ist; in Einzelfällen 
kann der Berechnungszeitraum sogar mehrere Jahre zu-
rückliegen (z. B. bei Geburt eines weiteren Kindes wäh-
rend einer noch bestehenden Elternzeit für ein bereits 
geborenes Kind). Darüber hinaus sind Fälle denkbar, in 
denen die Erhöhung des Arbeitsentgelts selbst noch für 
einen Teil des Berechnungszeitraums gilt. Wegen der Be-
rechnung des sozialrechtlichen Mutterschaftsgeldes in 
diesen Fällen vgl. Nr. 13.7.6; die dort getroffene Rege-
lung ist jedoch auf die Berechnung des Zuschusses zum 
Mutterschaftsgeld nicht übertragbar, da andernfalls Ar-
beitnehmerinnen, bei denen die Erhöhung des Arbeits-
entgelts während der Schutzfristen eintritt, besser be-
handelt würden als solche Arbeitnehmerinnen, bei denen 
der Erhöhungszeitpunkt zwar vor Beginn der Schutzfris-
ten liegt, die Erhöhung sich aber im durchschnittlichen 
kalendertäglichen Arbeitsentgelt des Berechnungszeit-
raums noch nicht voll ausgewirkt hat. Es wird deshalb 
empfohlen, auch in diesen Fällen die neuen Gehaltsbe-
standteile zu berücksichtigen.

14.12.6

Die Berücksichtigung der „nicht nur vorübergehenden 
Erhöhungen des Arbeitsentgelts“ bzw. der „dauerhaften 
Verdienstkürzungen“ erfolgt durch Austausch der neuen 
Gehaltsbestandteile gegen die bisherigen, in die Berech-
nung des durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeits-
entgelts eingeflossenen Gehaltsbestandteile. Ändert sich 
das Arbeitsentgelt während der Schutzfristen mehrmals 
(z. B. Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 ab 20. März, Höher-
gruppierung am 1. April,  Wegfall einer Besitzstandszu-
lage am 1. Mai, allgemeine Vergütungserhöhung zum 1. 
Juni), ist der Austausch mit jeder Änderung des Arbeits-
entgelts zu wiederholen. Der neu zu errechnende Zu-
schuss wird jeweils von dem Zeitpunkt an gezahlt, von 
dem an die Erhöhung des Arbeitsentgelts wirksam ge-
worden wäre (in dem vorstehenden Beispiel ändert sich 
der ab 20. März zu zahlende Zuschuss mithin jeweils ab 
1. April, 1. Mai und 1. Juni).

14.13

Für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gelten die all-
gemeinen Regeln über arbeitsvertragliche Entgeltan-
sprüche. Der Zuschuss ist deshalb z. B. pfändbar und 
 unterliegt dem Pfändungsschutz wie sonstiges, in Geld 
zahlbares Arbeitseinkommen. In dem Umfange, in dem 
der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld pfändbar ist, kann 
er auch abgetreten, verpfändet oder zur Aufrechnung 
herangezogen werden.

15

Nicht besetzt.

16

Zu § 16 (Freistellung für Untersuchungen)

16.1
Auf die Verpflichtung des Arbeitgebers, der Arbeitneh-
merin die Freistellung zu gewähren, die zur Durchfüh-
rung der Untersuchungen im Rahmen der Mutterschafts-
hilfe erforderlich ist (Satz 1), wird besonders hingewie-
sen. Eine Verpflichtung zur Freistellung besteht nicht, 
wenn die Untersuchungen außerhalb der Arbeitszeit der 
Arbeitnehmerin durchgeführt werden können.

16.2
Für die infolge der Freistellung versäumten Arbeitsstun-
den ist das Arbeitsentgelt nach dem Lohnausfallprinzip 
so fortzuzahlen, als ob die Arbeitnehmerin während die-
ser Zeit tatsächlich gearbeitet hätte (Satz 3).

17
Zu § 17 (Erholungsurlaub)

17.1
In Satz 1 wird klarstellend geregelt, dass die Ausfallzei-
ten wegen mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsver-
bote – hierzu gehören nicht nur die Schutzfristen son-
dern auch die Zeiten sonstiger Beschäftigungsverbote – 
als Beschäftigungszeiten gelten und somit keine Minde-
rung des Erholungsurlaubs rechtfertigen.

17.2
Satz 2 bestimmt, dass – entsprechend der Vorschrift des 
§ 17 Absatz 2 BEEG – eine Arbeitnehmerin, die ihren 
Urlaub vor Beginn der Beschäftigungsverbote nicht oder 
nicht vollständig erhalten hat, diesen noch nach Ablauf 
der Schutzfristen im laufenden oder im nächsten Ur-
laubsjahr beanspruchen kann. Diese gesetzliche Rege-
lung geht der tariflichen Regelung in § 26 Absatz 2 
Buchstabe a TV-L vor. 

Schließt sich an die Mutterschutzfristen eine Elternzeit 
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an, 
kann der Resturlaub u. U. noch nach der Beendigung der 
Elternzeit zu gewähren sein (vgl. § 17 Absatz 2 BEEG).

17.3
Endet das Arbeitsverhältnis während oder nach Ablauf 
der Beschäftigungsverbote bzw. der Elternzeit, ist ein 
noch nicht gewährter Erholungsurlaub abzugelten. Die 
Abgeltung richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen 
(§ 26 Absatz 2 TV-L in Verbindung mit § 7 Absatz 4 des 
Bundesurlaubsgesetzes).

18
Nicht besetzt.

19
Zu § 19 (Auskunft)

Aufbewahrungsfristen aufgrund anderer Bestimmungen 
bleiben unberührt.

20
Zu § 20 (Aufsichtsbehörden)

Aufsichtsbehörden im Sinne des Gesetzes sind in NRW 
die Bezirksregierungen.

– MBl. NRW. 2007 S. 782

20310

Zuständigkeit für Personalangelegenheiten 
der Beschäftigten im Geschäftsbereich

des Ministeriums für Bauen und Verkehr
RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr 

– I.3 – 1.018 –
v. 14. 11. 2007

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Personalan-
gelegenheiten der Beschäftigten i. S. v. § 1 Abs. 1 TV-L 
bzw. TVöD (Beschäftigte) in meinem Geschäftsbereich 
richtet sich nach folgenden Bestimmungen:
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1
Grundsätzliche Zuständigkeit

1.1
Zuständig für die Bearbeitung der Personalangelegen-
heiten einschließlich der Personalaktenführung der bei 
ihnen tätigen Beschäftigten sowie Auszubildenden sind 
die Leitungen

–  der Bezirksregierungen,

–  des Landesbetriebes Straßenbau NRW und seiner Un-
tereinheiten, soweit diese zu selbständigen Dienststel-
len im Sinne des § 1 Abs. 3 Landespersonalvertre-
tungsgesetz erklärt worden sind,

–  der Oberfinanzdirektion Münster, Bauabteilung,

–  des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung und Bauwesen des Landes Nordrhein-West-
falen,

–  der UNESCO-Welterbestätte Schlösser Augustusburg 
und Falkenlust in Brühl

als Beschäftigungsbehörden, soweit nicht nachfolgend 
andere Zuständigkeiten festgelegt sind.

Für die Leitungen der Untereinheiten des Landesbe-
triebes Straßenbau NRW gilt dies mit der Maßgabe, dass 
die ihnen hiernach zustehenden Befugnisse durch An-
ordnung der Leitung des Landesbetriebes eingeschränkt 
werden können.

1.2
Das Ministerium ist für die Bearbeitung der Personalan-
gelegenheiten einschließlich der Führung der Personal-
akten der Leitungen der Behörden, Einrichtungen und 
Landesbetriebe zuständig. Dies gilt nicht für die Be-
zirksregierungen und die Oberfinanzdirektion Münster.

1.3
Das Ministerium kann die Zuständigkeit nach Ziff. 1.1 
im Einzelfall an sich ziehen.

2
Einstellung, Eingruppierung, Weiterbeschäftigung

2.1
Die vorbereitenden Arbeiten für sämtliche Personalent-
scheidungen nach §§ 11, 12 Geschäftsordnung der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen (GO LR) erfolgen 
durch die in Ziff. 1.1 genannten Dienststellen. Die Vor-
lage an das Innen- und Finanzministerium bzw. die Lan-
desregierung erfolgt durch das Ministerium.

2.2
Unbeschadet der Regelungen von §§ 11, 12 GO LR bleibt 
dem Ministerium vorbehalten:

2.2.1
die Einstellung und Festlegung der Eingruppierung und 
Höhergruppierung von Beschäftigten, die eine außerta-
rifliche Vergütung erhalten oder erhalten sollen,

2.2.2
die Entscheidung über die Besetzung folgender Funk-
tionsstellen:

–  Hauptabteilungsleitung, Niederlassungsleitung und 
dieser gleichgestellte Leitung beim Landesbetrieb 
Straßenbau NRW,

–  Hauptdezernentin oder Hauptdezernent bei einer Be-
zirksregierung,

–  Fachbereichsleitung oder dieser gleichgestellte Leitung 
beim Institut für Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen.

3
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

3.1
Die Erklärung des Einverständnisses zu einer Versetzung 
oder Abordnung auf die in Ziff. 2.2.2 genannten Funkti-
onsstellen bleibt dem Ministerium vorbehalten. 

3.2
Ebenfalls dem Ministerium vorbehalten bleibt unabhän-
gig von der Entgeltgruppe oder der Funktion:

3.2.1
die Versetzung und Abordnung zu obersten Bundes- oder 
Landesbehörden,

3.2.2
die Zuweisung einer Tätigkeit nach § 4 Abs. 2 TV-L bzw. 
TVöD oder die Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TV-L 
bzw. TVöD.

4
Mitwirkung bei übertragenen Zuständigkeiten

4.1
Soweit nach diesem Runderlass Zuständigkeiten über-
tragen sind, wirkt das Ministerium an unbefristeten Ein-
stellungen ab Entgeltgruppe 13 TV-L bzw. TVöD durch 
Beteiligung am Auswahlverfahren mit. 

4.2
Entscheidungen über die Vereinbarung eines Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses nach dem Tarifvertrag zur Rege-
lung der Altersteilzeitarbeit bedürfen der Zustimmung 
des Ministeriums, soweit kein Rechtsanspruch besteht. 

5
Vertretung in gerichtlichen Verfahren

Zuständig für die Vertretung des Landes in arbeitsrecht-
lichen Streitigkeiten sind die Behörden, Einrichtungen 
oder Landesbetriebe, die die angefochtene Maßnahme 
getroffen oder über den mit der Klage geltend gemach-
ten Anspruch zu entscheiden haben. Die Zuständigkeit 
besteht ebenfalls für die Anträge vor dem Verwaltungs-
gericht gemäß § 9 Abs. 4 Bundespersonalvertretungsge-
setz.

6
Anwendung beamtenrechtlicher Zuständigkeitsrege-
lungen

Sind nach den Bestimmungen des TV-L bzw. TVöD die 
für Beamtinnen und Beamte jeweils geltenden Bestim-
mungen auf Beschäftigte entsprechend anzuwenden, so 
gelten etwaige beamtenrechtliche Bestimmungen über 
die Verteilung der Zuständigkeiten, soweit in diesem 
Runderlass nichts anderes bestimmt ist, für Beschäftigte 
vergleichbarer Entgeltgruppen entsprechend. 

7
In-Kraft-Treten

Nach den Bestimmungen dieses RdErl. ist ab sofort zu 
verfahren. Gleichzeitig tritt der RdErl. des Ministeriums 
für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport vom 
4. 12. 2004  (MBl. NRW. 2005 S. 24/SMBl. NRW. 20310) 
außer Kraft. 

– MBl. NRW. 2007 S. 794

203034

Richtlinien
für die dienstliche Beurteilung

zur Vorbereitung von Personalmaßnahmen, 
insbesondere Beförderungsentscheidungen

RdErl. d. Innenministeriums – 24- 1.39.51-1/01 –
v. 19. 10. 2007

Mein RdErl vom 20. 12. 2001 (MBl. NRW. 2002 S. 56) 
wird wie folgt geändert:

Nummer 4.2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Beamtinnen (einschließlich Aufstiegsbeamtinnen) sind 
9 Monate nach vorgezogener Anstellung, nach Ablauf 
der allgemeinen oder im Einzelfall festgesetzten Probe-
zeit bzw. nach Übertragung des Eingangsamtes der 
(neuen) Laufbahn zu beurteilen (Beurteilungsstichtag).“

– MBl. NRW. 2007 S. 795
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Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen

zur Förderung von Schulmilch
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz – II-2-2903.06

v. 6. 11. 2007

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 
18. 12. 2003 (MBl. NRW. 2004 S. 160/SMBl. NRW. 78420) 
wird wie folgt geändert:

1. 
In Nummer 1 wird der Satz 2 wie folgt neu gefasst:

„Rechtsgrundlage hierzu sind die Rahmenregelung der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor 2007-2013 (ABl. C 319 vom 27.12.2006).“

2. 
In Nummer 1 wird der 2. Spiegelstrich gestrichen.

3. 
a)  Die Nummer 2.1 wird gestrichen. 

b)   Nummer 2.2 wird die neue Nummer 2.1 und 2.3 wird 
die neue Nummer 2.2. 

c)  Die Nummer 2.4 wird gestrichen.

4. 
a)  Die Nummern 3.1 bis 3.4 werden gestrichen. 

b)  Nummer 3.5 wird die neue Nummer 3.1. 

c)  Die Nummer 3.6 wird gestrichen. 

d)  Es werden folgende Nummern angefügt:

 „3.2
 Rheinische Landfrauenvereinigung e.V.,

 3.3
 Westfälisch- Lippischer Landfrauenverband e.V.“.

5. 
a)  Die Nummern 4.1, 4.4 und 4.5 werden gestrichen. 

b)   Die Nummer 4.2 wird neue Nummer 4.1 und erhält 
folgende Überschrift: „Maßnahmen nach Nummer 
2.1.“

c)   Die Nummer 4.3 wird neue Nummer 4.2 und erhält 
folgende Überschrift: „Maßnahmen nach Nummer 
2.2“

6. 
a)   In Nummer 5.2.1 werden die Wörter „Nummer 2.2“ 

durch „Nummer 2.1“ ersetzt.

b)  Die Nummer 5.2.2 erhält folgende Fassung:

 „5.2.2
 Vollfinanzierung für Maßnahmen nach Nummer 2.2.“

c)  Die Nummern 5.2.2.1 und 5.2.2.2 werden gestrichen.

d)  Die Nummer 5.4.1 erhält folgende Fassung:

 „5.4.1

  Zuwendungen bei Maßnahmen nach Nummer 2.1 in 
Höhe des Honorars nach Nummer 3.2 der Richtlinie 
über die Vergütung von Nebentätigkeiten bei der 
Ausbildung, Gem. RdErl. d. Finanzministeriums u.d. 
Innenministeriums v. 22.12.1965 (SMBl. 20322) sowie 
den Sätzen nach §§ 5 und 6 des Landesreisekostenge-
setzes vom 16. Dezember 1998 (SGV. NRW. 20320) in 
der jeweils gültigen Fassung.“

e)  Nummer 5.4.2 wird gestrichen.

f)   Die Nummer 5.4.3 wird neue Nummer 5.4.2. Die Wör-
ter „Nummer 2.3“ werden ersetzt duch „Nummer 
2.2“

7.
a)  Die Nummer 6 erhält folgende Fassung:

 „6

 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

  Bei der Durchführung von Maßnahmen nach 2.1 ist 
jegliche Aktion zu vermeiden, die Kinder und Ju-
gendliche zum Kauf eines bestimmten Erzeugnisses 
(Markenprodukt) anregen. „

b)  Die Nummern 6.1 und 6.2 werden gestrichen.

8. 
Die Nummer 7.2.1 erhält folgende Fassung:

 „7.2.1
  Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz NRW.“

9. 
In Nummer 8 wird das Datum „31.12.2007“ durch 
„31.12.2010“ ersetzt.

Dieser RdErl. tritt am 31.12.2007 in Kraft.

– MBl. NRW. 2007 S. 796
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Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Erhaltung und 

Verbesserung des ländlichen Erbes 
im Bereich Naturschutz 

(Art. 57 Richtlinien)
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – III-4.942.00.00
v. 25. 9. 2007

1
Zuwendungszweck/ Rechtsgrundlage

Das Land gewährt auf der Grundlage der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (Abl. 
L 277 vom 21.10.2005, S. 1), der hierzu ergangenen 
Durchführungsverordnungen sowie den Verwaltungs-
vorschriften (VV/VVG) zu § 44 Landeshaushaltsordnung 
(LHO), in den jeweils geltenden Fassungen, Zuwen-
dungen zur Förderung und Entwicklung der NATURA-
2000-Gebiete und andere Gebiete für Maßnahmen zur 
Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes im 
Bereich Naturschutz.

Ziel der Förderung ist die Erhaltung oder Verbesserung 
bzw. Wiederherstellung der Lebensgrundlagen von ge-
fährdeten oder bedrohten Tier- und Pflanzenarten und 
die Verhinderung einer für den Naturhaushalt schäd-
lichen Entwicklung auf der Basis des Landschaftsge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2000 (GV. 
NRW. S. 710/SGV. NRW. 791) in der jeweils geltenden 
Fassung.

1.1
Ein Anspruch auf die Gewährung der Zuwendung be-
steht nicht. Die Bewilligungsbehörden entscheiden nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

2
Gegenstand der Förderung sind

2.1
– investive Maßnahmen,

– einmalige Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz,

–  einmalige Pflegemaßnahmen, die nur einmal während 
der laufenden Förderperiode (2007- 2013 förderfähig 
sind. Hierzu gehören neben weiteren Maßnahmen

  –  die Anlage von Blänken und Artenschutzgewässern,

  –  die Neuanlage von Streuobstwiesen sowie Instand-
setzungsschnitt von Streuobstbäumen und Kopfbäu-
men,

  –  die Wiedervernässung und Renaturierung,

  –  Entbuschungen und Anpflanzungen,

  –  die Anlage von Nist-, Brut- und Laichplätzen.
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2.2
die Erstellung von Schutz- und Bewirtschaftungskon-
zepten für NATURA-2000-Gebiete und sonstige Gebiete 
mit hohem Naturwert.

2.3
Grundstückserwerbe, vor allem zur Biotopanlage.

2.3.1
Förderfähig sind auch die Nebenkosten des Grundstücks-
erwerbs. Steuern und Zinsen sind nicht förderfähig. 

2.3.2
Grundstückserwerbe sind nur dann förderfähig, wenn 
die Ausgaben des Grundstückserwerbs maximal 10% der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben des Vorhabens be-
tragen. Eine spätere landwirtschaftliche Nutzung ist nur 
in naturschutzfachlich begründeten Ausnahmefällen zu-
lässig.

3
Gebietskulisse 

Die Gebietskulisse gliedert sich in

3.1
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß der 
92/43/EWG-FFH-Richtlinie in der jeweils geltenden 
Fassung,

3.2
Europäische Vogelschutzgebiete gemäß der 79/409/
EWG-Vogelschutz-Richtlinie in der jeweils geltenden 
Fassung,

3.3
Naturschutzgebiete und besonders geschützte Biotope 
nach § 62 LG NRW außerhalb der Gebiete nach 3.1 und 
3.2 als Kohärenzgebiete gemäß Art. 10 der FFH-Richt-
linie,

3.4
Gebiete mit Vorkommen der Arten der Anhänge der 
FFH- und EG-Vogelschutzrichtlinie,

3.5
Weitere ggf. isoliert liegende Flächen bzw. dort befind-
liche Landschaftselemente, die als ökologische Tritt-
steine dienen und/oder kulturlandschaftsprägende, regi-
onal typische Landschaftsbestandteile und -elemente, 
die Lebensräume für wildlebende Pflanzen und Tiere 
landesweit sind.

4
Zuwendungsempfänger sind

4.1
Gemeinden und Gemeindeverbände,

4.2
Träger von Naturparken, die NRW-Stiftung Natur-
schutz, Heimat- und Kulturpflege sowie die nach § 60 
i.V. m. § 59 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der 
jeweils geltenden Fassung anerkannten Naturschutzver-
eine,

4.3
sonstige juristische Personen des privaten und öffent-
lichen Rechts mit Ausnahme der Länder und des Bundes,

4.4
natürliche Personen.

4.5
Biologische Stationen und deren Trägervereine sind von 
der Förderung nach diesen Richtlinien ausgeschlossen. 

5
Zuwendungsvoraussetzungen

5.1
Die Maßnahmen müssen in der in Nummer 3 genannten 
Gebietskulisse durchgeführt werden. Zuwendungen dür-
fen nur bewilligt werden, wenn die öffentlich-recht-
lichen bzw. privatrechtlichen Voraussetzungen für eine 
langfristige und dauerhafte Sicherung des Zuwendungs-
zwecks nach Nummer 1 und 7.2 dieser Richtlinien ge-
währleistet sind. 

5.2
Nicht zuwendungsfähig sind

5.2.1
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne der §§ 4 bis 
6 LG NRW und sonstige Maßnahmen, die Dritte aus ge-
setzlicher, vertraglicher oder sonstiger Verpflichtung 
durchzuführen haben,

5.2.2
Personaleinsatz und Sachmittel von juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts als Zuwendungsempfän-
ger.

6
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

6.1
Zuwendungsart: Projektförderung

6.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

6.3
Form der Zuwendung: Zuschuss / Zuweisung

6.4
Höhe der Zuwendung / Bagatellgrenze 

6.4.1
Bemessungsgrundlage für die prozentuale Förderung 
sind die als zuwendungsfähig anerkannten Gesamtaus-
gaben der Maßnahme. Die Höhe der Zuwendung beträgt 
bei

6.4.1.1 
Erstellung von Schutz- und Bewirtschaftungskonzepten

– in Natura-2000-Gebieten 100%,

– außerhalb 80%

6.4.1.2
Grundstückserwerben 80%

6.4.1.3
Biotopschutzmaßnahme Streuobstbäume und Kopf-
bäume 80%

6.4.1.4
Sonstigen Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes 
sowie Maßnahmen der Biotopverbesserung

–  in Natura-2000-Gebieten einschließlich Kohärenzge-
bieten 80%,

–  in Landschaftsschutzgebieten 60%,

–  in sonstigen Gebieten 50%.

6.4.1.5
Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände 
nach den Nummern 6.4.1.1 bis 6.4.1.4 1. Spiegelstrich bis 
zu 80 % und nach den Nummern 6.4.1.4 2. und 3. Spie-
gelstrich bis zu 60 % bzw. bis zu 50 %. 

6.4.2
Die Bagatellgrenze der Förderung nach diesen Richtli-
nien ist differenziert nach Zuwendungsempfängern und 
liegt bei

–  Gemeinden, Gemeindeverbänden bei 12.500,– € der 
Zuwendung,

–  im Übrigen bei 1000,– € der als förderfähig aner-
kannten Gesamtausgaben der Maßnahme.

Mehrere Maßnahmen nach Nummer 2 können in einem 
Antrag zusammengefasst werden.

6.5
An der Finanzierung öffentlicher Ausgaben für Maßnah-
men beteiligt sich die EU zu 25 %.

6.6
Bemessungsgrundlage für die Zuwendung sind

6.6.1
Ausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen 
nach der Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure (HOAI) in der jeweils geltenden Fassung,



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 35 vom 5. Dezember 2007798

6.6.2
Bauhaupt- und Baunebenleistungen sowie Ausgaben für 
Pflanzungen bei Vergabe an Dritte,

6.6.3
Ausgaben für notwendige Beschaffungen,

6.6.4
Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger und im Rah-
men bürgerschaftlichem Engagements erbrachte Ar-
beitsleistungen werden bei der Ermittlung der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben mit einem Festbetrag in 
Höhe von 6,– € pro Person und Stunde anerkannt, mit 
Ausnahme der Biotopschutzmaßnahmen Streuobst und 
Kopfbaum. Bei Arbeitsleistungen, die eine besondere 
fachliche Qualifikation erfordern, kann die oberste Na-
turschutzbehörde auf Vorschlag der Bewilligungsbe-
hörde im Einzelfall einen höheren Betrag anerkennen. 
Die Eigenleistung ist durch prüffähige Belege nachzu-
weisen.

6.6.5
Zweckgebundene Spenden können bei der Bemessung 
der Zuwendung der Einnahmen außer Betracht bleiben, 
soweit bei den Zuwendungsempfängern ein aus eigenen 
Mitteln zu erbringender Eigenanteil von 10 % der zu-
wendungsfähigen Gesamtausgaben verbleibt.

6.6.6
Für alle Maßnahmen kann, sofern der private Zuwen-
dungsempfänger über keine bzw. nicht ausreichende 
Mittel verfügt, der Eigenanteil ganz oder teilweise durch 
Zahlungen öffentlich-rechtlicher Stiftungen erbracht 
werden.

Die Mitfinanzierung durch eine öffentlich-rechtliche 
Stiftung ist im Antrag anzugeben.

7
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7.1
Der Zuwendungsempfänger ist zu verpflichten zur:

–  Pflege von Anpflanzungen für die Dauer von 10 Jah-
ren,

–  Unterhaltung der Biotope sowie der Anlagen und Ein-
richtungen für den Artenschutz für die Dauer von 10 
Jahren,

–  Pflege oder Mängelbeseitigung innerhalb einer von der 
Bewilligungsbehörde gesetzten Frist. 

7.2
Bei Förderung des Grundstückserwerbs nach Nummer 
2.3 sind die Einschränkungen der Nutzungsbefugnis des 
Eigentümers durch Eintragung in das Grundbuch (be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit) oder das Baulasten-
verzeichnis zu sichern.

Ist die Einschränkung der Nutzungsbefugnis nicht ein-
tragungsfähig (z. B. bei inhaltsgleichen gesetzlichen Be-
schränkungen), ist zugunsten des Landes Nordrhein-
Westfalen ein Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle 
(§§ 1094, 1097 BGB) in das Grundbuch einzutragen.

Eine Nutzungsänderung oder Veräußerung ist nur mit 
Zustimmung der Bewilligungsbehörde möglich.

7.2.1
Im Fall der Veräußerung ohne Zustimmung der Bewilli-
gungsbehörde, besteht ein Rückzahlungsanspruch in 
Höhe der Zuwendung, und bei einem Veräußerungsge-
winn ein Anspruch auf den dem Zuwendungssatz ent-
sprechenden Anteil des Zugewinns.

7.3
Die Zweckbindung beträgt für die mit Zuwendungen be-
schafften Gegenstände 10 Jahre, bei sonstigen Investiti-
onen 25 Jahre und ist bei Grundstückserwerb zeitlich 
unbegrenzt.

8
Verfahren und Kontrolle

8.1
Antragsverfahren

8.1.1
Anträge auf Förderung sind bei den Bezirksregierungen 
unter Verwendung des Grundmusters 1 zu Nummer 3.1 
VVG zu § 44 LHO in der jeweiligen Fassung zu stellen.

8.1.2
Dem Antrag ist die Benennung des Natura-2000-Ge-
bietes bzw. bei Förderung außerhalb, eine Begründung 
der Kohärenz zu diesen Gebieten oder eine Begründung 
zur Förderung in sonstigen Gebieten beizufügen.

8.1.3
Bei Förderung der Erstellung der Schutz- und Bewirt-
schaftungskonzepte ist dem Antrag eine Auflistung über 
Art und Umfang der Planungsarbeiten (Leistungsbe-
schreibung und eine Karte mit der Abgrenzung des Plan-
gebietes) beizufügen. 

8.2
Bewilligungsbehörden sind die Bezirksregierungen. 

8.3
Die Zuwendungen werden nach Prüfung der Auszah-
lungsvoraussetzungen durch die Bewilligungsbehörden 
auf Auszahlungsantrag des Zuwendungsempfängers 
durch die EG-Zahlstelle bei dem Direktor der Landwirt-
schaftskammer NRW als Landesbeauftragter ausgezahlt.

8.4
Im Übrigen gelten die EU-spezifischen Nebenbestim-
mungen, die im Bewilligungsbescheid aufzunehmen 
sind.

Im Bewilligungsbescheid ist durch Nebenbestimmung 
u a. zu fordern, dass in Veröffentlichungen zu geförder-
ten Maßnahmen auf die Förderung durch die Europä-
ische Union und durch das Land hingewiesen wird.

8.5
Der Verwendungsnachweis ist nach dem Grundmuster 3 
zu Nummer 10.3 VVG zu führen.

9
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten zum 1.7.2007 in Kraft und am 
31.12.2013 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2007 S. 796

III.

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen

Zuweisung einer analogen terrestrischen 
Übertragungskapazität

 für die Verbreitung oder Weiterverbreitung 
von privatem Hörfunk 

(Innenstadtbereich Köln)

Bek. d. Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM)

vom 21. 11. 2007

I.

Gemäß § 15 Abs. 1 des Landesmediengesetz Nordrhein-
Westfalen (LMG NRW) vom 02.07.2002 (GV. NRW. 2002 
S. 334) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung 
des Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG 
NRW) – 12. Rundfunkänderungsgesetz – vom 05.06.2007 
(GV. NRW. 2007 S. 192) stellt die Landesanstalt für 
 Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) fest:

Für die terrestrische Verbreitung bzw. Weiterverbrei-
tung von privatem Hörfunk steht der LfM die Frequenz 
Köln 101,7 MHz, 30 W, ND, 94 m [Heffmax] ab sofort 
zur Verfügung.
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II.
Rechtsgrundlage

Grundlage der Ausschreibung sind die Vorschriften der 
§§ 12 ff. LMG NRW vom 02.07.2002 (GV. NRW. 2002 
S. 334), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung 
des Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG 
NRW) – 12. Rundfunkänderungsgesetz – vom 05.06.2007 
(GV. NRW. 2007 S. 192) sowie die Satzung der Landes-
anstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) über die 
Zuweisungen von terrestrischen Übertragungskapazi-
täten für Fernseh- und Hörfunkprogramme sowie Medi-
endienste – Zuweisungssatzung – vom 14.11.2003 (GV. 
NRW. 2003 S. 745).

Gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 LMG NRW bedarf, wer nach § 8 
LMG NRW zugelassen ist, zur Verbreitung des Rund-
funkprogramms durch terrestrische Sender der Zuwei-
sung einer Übertragungskapazität. Gemäß § 12 Abs. 3 
LMG NRW bedarf der Zuweisung einer 

Übertragungskapazität auch, wer Rundfunkprogramme 
terrestrisch weiterverbreiten will. In diesem Fall gelten 
die §§ 13 bis 17, 23 und 24 LMG NRW entsprechend.

Die Zuweisung wird auf schriftlichen Antrag erteilt (§ 16 
Abs. 1 LMG NRW).

Der Antrag muss Angaben über das vorgesehene Ver-
breitungsgebiet sowie über die Verbreitungsart und die 
zu nutzende Übertragungskapazität enthalten (§ 16 
Abs. 2 LMG NRW).

Gemäß § 16 Abs. 3 LMG NRW haben der Antragsteller 
oder die Antragstellerin alle Angaben zu machen, sämt-
liche Auskünfte zu erteilen und jedwede Unterlagen vor-
zulegen, die zur Prüfung des Zuweisungsantrages und 
der Beurteilung der Programm- und Anbietervielfalt er-
forderlich sind.

Die Zuweisung einer Übertragungskapazität erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid der LfM. Dieser bestimmt das Ver-
breitungsgebiet, die Verbreitungsart und die zu nutzende 
Übertragungskapazität (§ 17 Abs. 1 LMG NRW).

Nach § 17 Abs. 2 LMG NRW darf die Zuweisung den 
Zeitraum, für den die Zulassung zur Veranstaltung des 
Rundfunkprogramms erteilt ist, nicht überschreiten. 

Eine Übertragungskapazität zur Verbreitung von Rund-
funkprogrammen darf nur solchen Veranstalterinnen 
bzw. Veranstaltern zugewiesen werden, die erwarten las-
sen, dass sie jederzeit wirtschaftlich und organisatorisch 
in der Lage sind, die Anforderungen an die antragsge-
mäße Verbreitung des Programms zu erfüllen (§ 13 
Abs. 1 LMG NRW).

Gemäß § 14 Abs. 1 LMG NRW trifft die LfM eine Vor-
rangentscheidung, wenn keine ausreichenden Übertra-
gungskapazitäten für alle Antragstellenden, die die 
 Voraussetzungen nach § 13 Abs. LMG NRW erfüllen und 
für alle Veranstalterinnen bzw. Veranstalter, deren 
 Programme weiterverbreitet werden sollen, bestehen. 
Die LfM berücksichtigt dabei die Meinungsvielfalt in 
den Programmen (Programmvielfalt) und die Vielfalt der 
Programmanbieter (Anbietervielfalt). 

Gemäß § 14 Abs. 2 LMG NRW beurteilt die LfM den 
 Beitrag eines Programms zur Programmvielfalt nach 
 folgenden Gesichtspunkten:

1.  Inhaltliche Vielfalt des Programms, insbesondere sein 
Anteil an Information, Bildung, Beratung und Unter-
haltung, die räumlichen Bezüge der Berichterstat-
tung, die Behandlung von Minderheiten- und Ziel-
gruppeninteressen;

2.  Beitrag zur Vielfalt des Gesamtangebotes, insbeson-
dere der Beitrag zur Angebots- oder Spartenvielfalt, 
zur regionalen Vielfalt, zur kulturellen und Spra-
chenvielfalt.

Gemäß § 14 Abs. 3 LMG NRW beurteilt die LfM das Be-
stehen und den Umfang der Anbietervielfalt nach fol-
genden Gesichtspunkten:

1.  Beitrag der bzw. des Antragstellenden zur publizisti-
schen Vielfalt; 

2.  Einrichtung eines Programmbeirates und sein Ein-
fluss auf die Programmgestaltung;

3.  Einfluss der redaktionell Beschäftigten oder der von 
ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertreter auf die 
Programmgestaltung und Programmverantwortung;

4.  Anteil von ausgestrahlten Beiträgen, die von unab-
hängigen Produzenten zugeliefert werden, an der 
Sendezeit eines Programms.

Des Weiteren wird auf die Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß §§ 4 ff. LMG NRW, die Anforderungen an das 
Programm und die Veranstalterpflichten gemäß §§ 31 ff. 
LMG NRW sowie auf die allgemeinen Voraussetzungen 
für die terrestrische Weiterverbreitung (§ 12 Abs. 3 
i.V. m. §§ 23 ff. LMG NRW) hingewiesen.

Die Zuweisung sowie die Ablehnung eines Antrages sind 
gebührenpflichtig (§ 116 Abs. 2 LMG NRW). Es gelten 
die Grundsätze der Satzung der LfM über die Erhebung 
von Verwaltungsgebühren und Auslagen (Gebühren- und 
Auslagensatzung) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
Wird der Antrag zurückgenommen, nachdem mit der 
sachlichen Bearbeitung begonnen worden ist oder wird 
der Antrag aus einem anderen Grund als aus jenem der 
Unzuständigkeit abgelehnt, so ermäßigt sich die vorge-
sehene Gebühr um ein Viertel.

III.

Gemäß § 15 Abs. 2 LMG NRW beträgt die Antragsfrist 
mindestens zwei Monate. Sie wird hiermit wie folgt fest-
gesetzt:

Sie beginnt am 5. 12. 2007 und endet am 7. 2. 2008, 12.00 
Uhr.

Zur Fristberechnung gelten die Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes Nordrhein-Westfalen entspre-
chend. Die Frist kann nicht verlängert werden. Nach 
Ablauf dieser Frist eingehende Anträge können nicht 
mehr berücksichtigt werden. Eine Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand ist ausgeschlossen.

Anträge können unter dem Stichwort „Zuweisung einer 
analogen terrestrischen Übertragungskapazität Innen-
stadt Köln“ an folgende Postadresse

Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Postfach 10 34 43
40025 Düsseldorf

übersandt oder während der üblichen Bürozeiten bei der

Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Zollhof 2
40221 Düsseldorf

abgegeben werden.

Dem Antrag sollte zu entnehmen sein, für welchen Zeit-
raum die Zuweisung beantragt wird. 

IV.

Zu den Anforderungen können weitere Informationen 
bei der LfM angefordert oder über die Homepage der 
LfM unter www.lfm-nrw.de abgerufen werden. 

– MBl. NRW. 2007 S. 798
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Sitzung des Verwaltungsrates 
der Verkehrs verbund Rhein-Ruhr AöR

am Mittwoch, 12. Dezember 2007
Bek. d. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 

v. 30. 11. 2007 

Am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 11.00 Uhr, findet im 
Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15, Raum 
R. 2.20, eine Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR 
statt.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

 1. Form und Frist der Ladung
 2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
 3. Anfragen und Mitteilungen
 4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte 

 öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 
24.10.2007

 5. Änderung der Geschäftsordnung für die Verbands-
versammlung des ZV VRR und der Geschäftsord-
nung für den Verwaltungsrates der VRR AöR

 6. Veränderung beim Ausschuss für Wirtschaft und 
 Finanzen und weiterer Gremien im VRR

 7. Modifizierung Einnahmeaufteilungsrichtlinie
 8. Sachstandsbericht
 9. Umweltfreundlicher ÖPNV im VRR - Bericht über 

die Umrüstungs- und Modernisierungsprogramme 
der VRR-Unternehmen

10. Ergebnisrechnung 2006 (vorläufig)
11. Verbundetat 2007 (Anpassung STOAG)
12. Verbundetat 2008
13. SPNV Etat 2008
14. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2008
15. Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das 

Jahr 2008
16. Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das 

Jahr 2008
17. Fahrplanbuchrichtlinie
18. Tarifstrukturreform
19. Tarifangelegenheiten
20. Vertriebsrichtlinie
21. Nahverkehrsplan-Sachstandsbericht 2007
22. Stationsbericht
23. Vorläufige Anwendung der VV-ÖPNVG (alt) für 

 Infrastruktur-Förderung Dritter gemäß §12 ÖPNVG 
(neu)

Nicht öffentlicher Teil

24. Genehmigung der Niederschrift über die letzte nicht 
öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 
24.10.2007

25. Vereinbarung mit dem Land NRW zur Übernahme 
von Personal

26. Aufhebung der Bestellgarantie RB43 Dorsten – 
Wanne-Eickel

27. Interne AöR-Angelegenheiten

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, den 30. November 2007   

Herbert  N a p p

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2007 S. 800

Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) am Mittwoch, 12. Dezember 2007

Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
v. 30. 11. 2007

Am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 11.30 Uhr, findet im 
Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 
15, eine Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes VRR statt.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift über die letzte 
 öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 
24.10.2007

2. Anfragen und Mitteilungen
3. Änderung der Geschäftsordnung für die Verbands-

versammlung des ZV VRR und der Geschäftsord-
nung für den Verwaltungsrates der VRR AöR

4. Veränderung beim Ausschuss für Wirtschaft und 
 Finanzen und weiterer Gremien im VRR

5. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2008
6. Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das 

Jahr 2008
7. Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das 

Jahr 2008
8. Nahverkehrsplan-Sachstandsbericht 2007

Nicht öffentlicher Teil

9. Vereinbarung mit dem Land NRW zur Übernahme 
von Personal

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, den 30. November 2007   

Adolf  M i k s c h

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2007 S. 800
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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 
 aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € 
pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2007, ist ab sofort erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im MBl. NRW. 2007 Nr. 24, S. 565.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal http://sgv.im.nrw.de.
Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen qua-
litativ hochwertigen Rechtsangeboten.

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.

Einzelpreis dieser Nummer 4,95 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 57,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 115,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax: (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb 
eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Wenn nicht

innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf

Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf
Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach
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